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a. Genehmigung Erfolgsrechnung 
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8. Kenntnisnahme Finanzplanung 2023-2026 
9. Reglement über die Baugebühren 
10. Verschiedenes 
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Zahlreiches Erscheinen erwartet 
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Vorwort des Gemeindepräsidenten 
 
Werte Mitbürgerinnen 
Werte Mitbürger 
 
 
An dieser Stelle möchte ich Sie über die wichtigsten Kennzahlen und Investitio-
nen des Voranschlages 2023 der Gemeinde Varen informieren. 
 
Der Kostenvoranschlag für das Jahr 2023 präsentiert sich wie folgt: 
 
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschreibungen: Fr. 539’450.-- 
(Selbstfinanzierungsmarge) 
 
Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 1'259’000.--. Für deren Finanzie-
rung ist keine Neuverschuldung vorgesehen. 
 
Mit dem Ertragsüberschuss von Fr. 115’750.-- wird das Haushaltsgleichge-
wicht eingehalten. Mit einem Cash-Flow von Fr. 539’450.-- kann die Gemeinde 
ihre Kernaufgaben erfüllen. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt das Budget 2023 zur Annahme. 
 
 
Vergleich mit Vorjahr und Budget: 
 

 Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023 
Ertragsüberschuss Fr. 406'792.17 Fr. 126'950 Fr. 115'750 
Gewinn vor Abschreibung 
(Cash-Flow) Fr. 884'568.87 Fr. 353’650 Fr. 539’450 

 
Im Rahmen von HRM2 ist vom Gemeinderat eine Aktivierungsgrenze festzule-
gen. Investitionen und Ausgaben, welche unterhalb der Aktivierungsgrenze lie-
gen, sind über die Erfolgsrechnung zu verbuchen. Damit hat die Abschreibungs-
grenze auch Einfluss auf die Budgetierung und das Jahresergebnis. Der Gemein-
derat hat die Aktivierungsgrenze bei Fr. 30’000.-- festgelegt.  
Im Vergleich zur Jahresrechnung 2021 und zum Budget 2022 erfährt das Budget 
2023 folgende wesentliche Änderungen bei den Ausgaben:  

Für die Heizungs- und Treibstoffkosten wurden aufgrund der Preiserhöhungen 
jeweils auch höhere Ausgaben vorgesehen. 

Kindergarten und Primarschule (H1-H4) werden ab 2023 Waldtage erleben dür-
fen (Budgetiert Fr. 4'000.--).  

Valrando hat sämtliche Wanderwegbeschilderungen auf Gemeindegebiet ge-
prüft. Deren Erneuerung und Anpassung kostet rund Fr. 20'000.--. 

Die Bushaltestelle Frayen muss versetzt werden, im Budget 2022 waren bereits 
Planungskosten von Fr. 20'000.-- vorgesehen. Mit dem Kanton ist man mit der 
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Planung nicht weitergekommen, deshalb müssen die Kosten für 2023 nochmals 
budgetiert werden. 

Damit die Spezialfinanzierungen Trinkwasser und Abwasser kostendeckend ge-
führt werden können, müssen die Gebühren nochmals um 10% erhöht werden 
(Kompetenz des Gemeinderates). 

Die Gesamtrevision der Zonenplanung wird 2023 in Zusammenarbeit mit dem 
Ortsplaner intensiviert. Es sind Kosten von Fr. 30'000.-- budgetiert. 

Für die Förderung von Wohnbau und Altbausanierungen werden wiederum 
Fr. 50'000.-- in den Förderungsfonds eingelegt. 

Das Kleinwasserkraftwerk Dala wurde im Rahmen der Einführung von HRM2 
vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen transferiert. Dies führte zu einer neuen 
Nummerierung. Aufgrund der Lage auf dem Strommarkt kann mit höheren Erträ-
gen aus dem KWKW gerechnet werden als noch im Budget 2022. 

Bei den Einkommen- und Vermögensteuern wurde die Anpassung der Indexie-
rung auf 153 % (automatische Anpassung um 0.3%) berücksichtigt. 

Die Abschreibungen wurden laut den für das HRM2 vom Gemeinderat beschlos-
senen Sätzen berechnet. 

Entwicklung langfristige Verpflichtungen 
 

Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023 
Fr. 3'000'000 Fr. 3'000'000 Fr. 3'000'000 

 
Es ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Die Amortisationsverpflichtungen wur-
den 2020 alle erfüllt. 
 
Entwicklung Nettoschuld pro Kopf 
 

Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023 
Fr. -5’580 Fr. -5’251 Fr. -4’178 

 
Die Gemeinde Varen weist keine Nettoverschuldung auf. 
 
Entwicklung Eigenkapital 
 

Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023 
Fr. 5'128’502 5'255’452 5'371’202 

 
Das Eigenkapital wird in Höhe der budgetierten Einnahmenüberschüsse weiter 
anwachsen. 
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Investitionsrechnung 2023 
 
Liegenschaftskäufe Fr. 500'000.-- 
Der Gemeinde sind die Liegenschaften der Plavarhone AG sowie Erbgemein-
schaft Weingartner zum Kauf angeboten worden. Der Gemeinderat hat einen 
Auftrag über das Nutzungspotential in Auftrag gegeben. Die Resultate werden 
jedoch erst im Frühjahr 2023 vorliegen. Daher wird an der Dezemberurversamm-
lung noch kein Beschluss über diese Investition gefasst, sondern entweder an 
einer ausserordentlichen Urversammlung oder an der nächsten ordentlichen Ur-
versammlung. Die Ausgabe wurde budgetiert, um deren Finanzierbarkeit aufzu-
zeigen. 
 
Regionalschulhaus Leuk-Stadt Fr. 87'000.-- 
Das Regionalschulhaus wird in mehreren Etappen saniert. Die Urversammlung 
vom Februar 2021 hat die Gesamtbeteiligung der Gemeinde Varen von rund 
Fr. 340'000.-- genehmigt. Für das Jahr 2023 ist ein Beitrag von Fr. 87'000.-- vor-
gesehen. 
 
Sanierung Bodenbelag Schulhaus Fr. 57'000.-- 
Der Bodenbelag im Schulhaus ist in die Jahre gekommen und soll ersetzt wer-
den. 
 
Baukosten Kantonsstrassen Fr. 20'000.-- 
Die Gemeinde muss sich gemäss vom Staatsrat festgelegtem Verteilschlüssel 
an die Baukosten der Kantonsstrassen beteiligen.  
 
Trinkwasserreservoir Anlageverbesserung Fr. 100'000.-- 
2022 wurde bereits ein Teil der Anlagen im Trinkwasserreservoir erneuert. Für 
2023 sind folgende Arbeiten noch vorgesehen: Ausbau der Steueranlage, Ein-
bau UV-Anlage mit Trübungsmessung und Verwurf inkl. Qualitätsmessung. 
 
Sanierung Dorfstrassen Fr. 225'500.-- 
Trinkwasserleitungen Fr.   67'500.-- 
Sanierung Kanalisation sowie Trennsystem Fr. 128'000.-- 
Im Rahmen der Oberflächenwassertrennung ist dieses Jahr der Abschnitt 
Dorfstrasse vom Rest. Grotte bis zur Schreinerei Plavarhone geplant. Gleichzei-
tig werden die Trinkwasserleitung und der Strassenbelag erneuert. Die Gesamt-
kosten betragen Fr. 421'000.-- und werden auf die 3 Kostenträger Dorfstrassen, 
Trinkwasser und Abwasser aufgeteilt. 
 
Flurstrassen Fr. 40'000.-- 
Die beschädigtsten Abschnitte der Flurstrassen werden 2023 saniert. Anschlies-
send wird das Wässerwasser- und Flurstrassenreglement durchgesetzt, wonach 
die Verursacher die Strassenschäden zu beheben/bezahlen haben. 
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Forststrassen Fr. 40'000.-- 
Die Sicherheitsholzerei (Lichtprofil ausholzen) der Waldstrasse wird ab der letzt-
jährigen Etappe fortgeführt. Zudem werden die Böschungen und Strassenränder 
Abschnitt Brand-Pregontji geräumt und für die Sanierung gemäss Gesamtprojekt 
Forststrassen Etappe 2 vorbereitet. 
 
 
Im Namen des Gemeinderates lade ich Sie, werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
zur Budget-Urversammlung ein. 
 
 

        Manfred Bayard 
         Gemeindepräsident 
 
 
Traktandum 4: Reglement für die Benutzung der Forst- und Alpstrassen 
 
Aufgrund des eidgenössischen Waldgesetzes gilt für alle Waldstrassen ein Fahr-
verbot für Motorfahrzeuge ausser zu forstlichen Zwecken. Der Bund hat in der 
Waldverordnung (WaV) Ausnahmen für die Erfüllung militärischer und anderer 
öffentlicher Aufgaben vorgesehen. Zudem hat er die Kantone ermächtigt, weitere 
Ausnahmen zuzulassen.  
 
Der Kanton kann laut Art. 25 des kantonalen Waldgesetzes Ausnahmen für land- 
und alpwirtschaftliche Zwecke sowie für die Hege und Jagd generell oder indivi-
duell bewilligen. Und die Einwohnergemeinden können im Einverständnis mit 
dem Kanton weitere Bewilligungen erteilen. 
 
Damit die Einwohnergemeinde Bewilligungen für das Befahren der Waldstrasse 
erteilen kann, wird ein Reglement benötigt. Das vorliegende Reglement wurde 
zusammen mit den Gemeinden der Forstregion Leuk erarbeitet und ist damit re-
gional harmonisiert. Das Reglement ist ab Seite 44 dieses Heftes abgedruckt. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, die Genehmigung des Regle-
ments für die Benutzung der Forst- und Alpstrassen. 
 
 
Traktandum 5: Verein Energieregion Leuk 
 
In der Energieregion wird gemeinsam ein Energiekonzept / ein Masterplan für 
die Region Leuk ausgearbeitet. Sämtliche Gemeinden im Bezirk Leuk (Aus-
nahme Albinen) haben ihre Teilnahme an der Energieregion Leuk bestätigt und 
haben damit einhergehend die gemeinsame Ausarbeitung des Energiekonzepts 
/ des Masterplans beschlossen.  
 
Als Träger der Energieregion Leuk wurde die Gründung eines Vereins für die 
Energieregion Leuk sowie die Institutionalisierung der Organisation vorgeschla-
gen. Als Zweck des Vereins ist in den Statuten die Förderung von regionaler 
nachhaltiger Energie sowie die Steigerung der Energieeffizienz durch eine ver-
stärkte regionale Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Energieversorgern 
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und Fachspezialisten definiert. Die Statuten sind ab Seite 55 dieses Heftes ab-
gedruckt. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung den Beitritt der Gemeinde Va-
ren zum Verein Energieregion Leuk, dessen Statuten und Finanzierung zu ge-
nehmigen. 
 
 
Traktandum 6: Verlängerung Planungszone 
 
Gestützt auf Art. 19 kRPG hat der Gemeinderat von Varen bereits im 20. Fe-
bruar 2018 eine Planungszone für die Dauer von 2 Jahren erlassen. Im Januar 
2020 hat der Gemeinderat von Varen die Verlängerung der Planungszone für die 
Dauer von 3 Jahren beschlossen. 
 
Planungszonen können vom Gemeinderat für eine Dauer von fünf Jahren be-
stimmt werden. Diese Frist kann von der Urversammlung um drei Jahre verlän-
gert werden. 
 
Mit der Gesamtrevision der kommunalen Zonennutzungsplanung wurde begon-
nen, diese nimmt noch Zeit in Anspruch, weshalb die Planungszone bis am 
23. Februar 2026 verlängert werden muss. Die Planungszonen vom Februar 
2018 bleiben unverändert. Die Unterlagen liegen im Gemeindebüro zur Einsicht-
nahme auf. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, die Planungszone bis am 
23. Februar 2026 zu verlängern. 
 
 
Traktandum 9: Reglement über die Baugebühren 
 
Die interkommunale Fachstelle Bau+Planung DalaKoop hat ein neues Regle-
ment über die Baugebühren erarbeitet, damit alle DalaKoop Gemeinden die glei-
chen Tarife anwenden. Das jetzige Baugebührenreglement stammt aus dem Jahr 
2012. Das neue Reglement ist ab Seite 62 dieses Heftes abgedruckt. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung das Reglement über die Bauge-
bühren anzunehmen. 
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Protokoll der Urversammlung vom 16. Mai 2022 

Datum: 16.05.2022 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende: 19:36 Uhr 
Ort: Burgerstube 

Anwesend: 5 Gemeinderäte 
 Gemeindeschreiberin und Stellvertreter 
 20 Bürger/innen 

Traktanden: 1. Begrüssung 
 2. Wahl der Stimmenzähler 
 3. Protokoll der Urversammlung vom 13. Dezember 2021 
 4. Verwaltungsrechnung 2021 
 5. Bericht der Kontrollstelle 
 6. Verschiedenes 

1. Begrüssung 

Gemeindepräsident Manfred Bayard begrüsst die Anwesenden zur Urversammlung 

Anschliessend gibt er die Traktanden bekannt. Die Einladung zur Urversammlung erfolgte 
fristgerecht durch Anschlag. Sie wurde zudem auch noch im Amtsblatt vom 22. April 2022 
veröffentlicht. 

Gegen das Einladungsverfahren und die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
Die Versammlung ist somit beschlussfähig. 

2. Wahl der Stimmenzähler 

Als Stimmenzähler werden Nathalie Loretan und Raphael Plaschy gewählt. 

3. Protokoll der Urversammlung vom 13. Dezember 2021 

Das Protokoll ist im Büchlein zur Jahresrechnung abgedruckt und ein Verlesen wird nicht ge-
wünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Gemeindeschreiberin für die Ver-
fassung gedankt. 

4. Verwaltungsrechnung 2021 

Die Selbstfinanzierungsmarge des Jahres 2021 beträgt Fr. 859'426.87, die ordentlichen Ab-
schreibungen belaufen sich auf Fr. 324'634.70. Es wurden zusätzliche Abschreibungen von 
Fr. 128’000.-- getätigt, was zu einem Ertragsüberschuss von Fr. 406'792.17 führt. Die Nettoin-
vestitionen betragen Fr. 417'633.70 und konnten vollständig mit eigenen Mitteln finanziert 
werden. Die Finanzkennzahlen sind für das Rechnungsjahr 2021 alle sehr gut. 
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Die Gemeindeschreiberin Julia Bayard erläutert die Laufende Rechnung und geht besonders 
auf folgende Positionen ein: 

Hard- und Software Verwaltung: Mehraufwand gegenüber dem Budget infolge EDV-
Anpassungen für das Rechnungsmodell HRM 2. 

Mehreinnahmen bei den Verwaltungsliegenschaften sind auf verschiedene Bodenverkäufe 
zurückzuführen. 

Mobiliar- und Einrichtungen Primarschule: nicht budgetiert war die Anschaffung der interakti-
ven Bildschirme, welche gleichzeitig mit denjenigen für das neue Schulhaus in Susten zu gün-
stigeren Konditionen beschafft werden konnten. 

Nicht budgetiert waren die Analyse und Planungsarbeiten für den Werkhofverbund DalaKoop. 

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung konnte mit einem kleinen Überschuss von 
Fr. 1'157.90 abgeschlossen werden. Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung mit einem 
Überschuss von Fr. 5'138.15, sowie Abfallbewirtschaftung mit einem Überschuss von 
Fr. 9'439.45. Alle Überschüsse müssen dafür eingesetzt werden, die aufgelaufenen Defizite 
abzubauen. Die Revisionsstelle stellte bei ihrer Prüfung fest, dass die Abwassergebühren 
mehrwertsteuerpflichtig werden. 

Die Unwetterschäden an der Wasserleitung Raspille, am Gulantschigraben und an den 
Flurstrassen führten zu Mehraufwendungen, Kanton und Bund beteiligten sich mit Subventio-
nen an den Kosten. 

Mehreinnahmen konnten dank der guten Produktion des Kleinwasserkraftwerkes erzielt wer-
den. Zudem fielen die Steuer- und Dividendeneinnahmen höher aus als budgetiert. Die Einla-
ge in den Fonds für die Dorfkernerhaltung und Wohnbauförderung wurde daher um 
Fr. 50'000.-- auf Fr. 100'000.-- erhöht. Zudem wurden zusätzliche Abschreibungen von 
Fr. 128'000.-- vorgenommen. 

Seitens der Versammlung werden zur laufenden Rechnung keine Fragen gestellt. 

Anschliessend stellt der Gemeindepräsident die Investitionsrechnung vor, diese entspricht im 
wesentlichen dem Budget 2021. 

Zur Investitionsrechnung werden keine Fragen gestellt. 

Zur Bilanz erläutert die Gemeindeschreiberin folgende Konti: 

• Kleinwasserkraftwerk Dala: die Schlussabrechnung lag beim Jahresabschluss leider immer 
noch nicht definitiv vor, es ist noch eine Abgrenzung von ca. Fr. 95'000.-- eingebucht.  

• Folgende ausserordentlichen Abschreibungen von insgesamt Fr. 128'000.-- wurden vorge-
nommen: 
Sanierung Dorfstrassen  Fr. 10'000.-- 
Sanierung Flurstrassen Fr. 8'000.-- 
Gemeindehaus Fr. 30'000.-- 
Mehrzweckanlage Fr. 40'000.-- 
Sanierung Regionalschulhaus Fr. 30'000.-- 
Kantonsstrassen Fr. 10'000.-- 

 

Die Versammlung hat keine Fragen zur Bilanz. 

Die Gemeindeschreiberin stellt zum Abschluss ihrer Präsentation noch die verschiedenen Fi-
nanzkennzahlen vor. Die Kennzahlen der Jahresrechnung 2021 sind alle sehr gut. 
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5. Bericht der Kontrollstelle 

Der Präsident verliest den Bericht der Revisionsstelle Quadis Revisionen Susten. Die Prüfung 
wurde von Revisor Reto Werlen vorgenommen. Die Revisionsstelle empfiehlt die Genehmi-
gung der Jahresrechnung 2021. 

Die Jahresrechnung 2021, die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 128'000.-- und der Kon-
trollbericht werden von der Versammlung einstimmig angenommen. 

6. Verschiedenes 

1. Manfred Bayard informiert: 

• Der Gemeinderat wurde angefragt, ob durch die Stromproduktion des Kleinwasser-
kraftwerkes Dala eine Strompreisreduktion für die Einwohner möglich wäre. Er nahm 
mit Patrick Brendel von der ReLL Kontakt auf. Da die Strompreise im Bezirk einheit-
lich sind, wäre ein eigener Strompreis für Varen nicht möglich. Zudem muss das 
Kleinwasserkraftwerk zuerst einmal abbezahlt werden. Ausserdem wurde seitens des 
Gemeinderates bereits der Steuerfuss auf 1.2 gesenkt. 

• Am Fronleichnamstrunk vom 16. Juni sollen nun endlich die Ehrungen und Verab-
schiedungen, die Jungbürgerfeier sowie Begrüssung der neuen Einwohner der Jahre 
2020 und 2021 nachgeholt werden. 

2. Petra Allet orientiert aus ihren Ressorts: 

• Als neue Schuldirektor-Stellvertreterin an der Regionalschule Leuk wurde Silvana Wil-
lisch-Heldner angestellt. 

• Die Gemeinde Varen bot für die Schulkinder eine Magic-Pass Aktion zusammen mit 
My Leukerbad an. 

• Am 22.4. wurde der Clean-Up-Day (Putztag) der Schule zusammen mit dem Pfyn-
Finges durchgeführt.  

• Die DalaKoop Schule versucht das Label «Energieschule» zu erreichen, das Projekt 
ist jedoch noch ganz am Anfang. 

• Die KESB wird kantonalisiert, dies hat auch Einfluss auf unsere Gemeinde. Der 
Standort Leuk wird bleiben und Patrick Theler wurde wiedergewählt. 

• Die Schulreise findet am 23. Juni statt. 

• Der Seniorenausflug DalaKoop ist am 31. Mai, man kann sich noch bis am 20. Mai 
anmelden. 

3. Gabriel Loretan orientiert aus seinen Ressorts: 

• GEP (Genereller Entwässerungsplan): Bei der diesjährigen Etappe Kegelgasse-
Unterdorf-Rebbergstrasse sind die Arbeiten im Gang, für die Prozession sollte das 
Teilstück begehbar sein. 6-8 Etappen für die Oberflächenwassertrennung stehen noch 
aus. 

• Gemeindehaus: Die bisherige Ölheizung wurde durch eine Wärmempumpe ersetzt. 
Das Unterdach wurde isoliert und das Dach erneuert. Auf der Südseite ist eine 14.3 
kWp Solaranlage installiert worden. Die Westfassade wurde neu verkleidet und iso-
liert. 

• Es wurden immer wieder Wünsche nach einem öffentlichen WC im Dorf vorgebracht. 
Dazu wurden verschiedene mögliche Standorte besichtigt.  

4. Daniel Varonier orientiert aus einen Ressorts: 
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• Die Parkierung beim B&B wurde geregelt, die Signaltafel «Sackgasse» am Schleif 
wird noch angebracht. 

•  Natal Willa verlässt die Gemeindepolizei Leuk. 

• Das Feuerwehrlokal in Susten wird im Herbst fertiggestellt sein. 

• Der Regionale Führungsstab DalaKoop überarbeitet die Gefahrenkarten. 

• Die Bushaltestelle Frayen wurde mit dem Kanton besichtigt, der Ball ist nun dort. 

5. Michel Meichtry orientiert aus seinen Ressorts: 

• An den Ortseinfahrten Oberdorf und Schleif werden neu grosse Plakate angebracht, 
um die Velofahrer darauf aufmerksam zu machen ihr Tempo zu reduzieren. 

6. Jean-Pierre Loretan stört, dass die Rebenstrassen im Frühjahr frisch gemacht werden 
und dann von Traktoren wieder beschädigt werden. Die Verursacher sollten zur Kasse 
gebeten werden. Michel Meichtry erklärt, dass ein Plan erarbeitet wird um das bestehen-
de Reglement anschliessend durchsetzen zu können. 

7. Sonya Witschard informiert, dass bei Starkregen ein Bach mit Geröll das Berdengässi, 
die Waldstrasse und Wiese herunter rann, bis in ihren Keller. Dies wird angesehen und 
eine Lösung mit dem Benutzer/Eigentümer gesucht. 

8. René Glenz ersucht, ob die Waldstrasse statt ab 15. November, erst ab 30. November 
gesperrt werden könnte. So wäre es für die Jäger bis Ende Jagd möglich die Strasse zu 
benutzen. Manfred Bayard erklärt, dass ein neues Forststrassenreglement, welches re-
gional vereinheitlicht ist, erarbeitet wird. Man wird die Frist anschauen. 

Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, dankt Gemeindepräsident Manfred Bayard den 
Ratskollegen für die gute Zusammenarbeit und dem Gemeindepersonal für ihre Arbeit sowie 
den Anwesenden für die Teilnahme an der Urversammlung und lädt zum Apero ein. 

Der Präsident Die Schreiberin 

Manfred Bayard Julia Bayard-Plaschy 
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Finanzbeschlüsse 2023 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15. November 2022 gemäss Art. 232 des 
Steuergesetzes vom 10. März 1976 und Art. 31, Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 
5. Februar 2004 folgende Beschlüsse für das Verwaltungsjahr 2023 gefasst: 
 
1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist 
 ein Koeffizient von 1.2 anzuwenden. 
 
2. Betrag der Kopfsteuer      Fr. 20.-- 
 
3. Betrag der Hundesteuer      Fr. 130.-- 
 
4. Prozentsatz des Vergütungszinses*  3.5 % 
 
5. Prozentsatz des Verzugszinses*  3.5 % 
 
6. Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen* 0.0 % 
 
7. Negativer Ausgleichszins 3.5 % 
 
8. Indexierung (Beschluss der Urversammlung)  153 % 
 (automatische Anpassung für 2023 um 0.3%) 
 
* Beschluss des Staatsrates vom 31. August 2022 zu übernehmen 
 
 
 
Das vorliegende Budget wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
15. November 2022 genehmigt. 
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Erfolgsrechnung nach Funktionen

Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 480’900 106’200 497’300 97’800 468’227.38 136’547.84

Nettoergebnis 374’700 399’500

01 Legislative und Exekutive 96’700 89’100 65’331.50

Nettoergebnis 96’700 89’100

011 Legislative 12’000 11’000 11’966.70

Nettoergebnis 12’000 11’000

0110 Legislative 12’000 11’000 11’966.70
3000.00 Entschädigung Wahlbüro 3’000 2’000 3’036.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 5’000 5’000 5’030.70

3132.00 Revisionskosten 3’900 3’900 3’900.00

3170.00 Verpflegungsspesen 100 100

012 Exekutive 84’700 78’100 53’364.80

Nettoergebnis 84’700 78’100

0120 Exekutive 84’700 78’100 53’364.80
3000.01 Besoldung Präsident 24’000 24’000 24’200.00

3000.02 Besoldung Gemeinderat 38’000 38’000 14’276.00

3000.03 Kommission 500 500 1’672.00

3050.00 Sozialleistungen 4’300

3053.00 Unfall- und 
Krankenversicherungsbeiträge

500

3054.00 Beiträge an 
Familienzulagenkasse

1’800

3099.00 Übriger Personalaufwand 2’600 2’600 1’304.30

3170.01 Reise- u. Repräsentationsspesen 13’000 13’000 11’912.50

02 Allgemeine Verwaltung 384’200 106’200 408’200 97’800 402’895.88 136’547.84

Nettoergebnis 278’000 310’400

022 Allgemeine Dienste, übrige 362’500 105’700 389’300 97’400 379’762.33 101’345.44

Nettoergebnis 256’800 291’900

0220 übrige allgemeine Dienste 362’500 105’700 389’300 97’400 379’762.33 101’345.44
3000.04 Baukommission 3’000.00

3010.00 Löhne Personal 200’000 179’000 185’697.80

3050.00 Sozialleistungen 13’200 43’000 42’194.55

3052.00 Personalversicherungsbeiträge 14’400 30’000 25’676.65

3053.00 Unfall- und 
Krankenversicherungsbeiträge

2’400 7’500 6’205.40

3054.00 Beiträge an 
Familienzulagenkasse

5’600 2’000

3099.00 Übriger Personalaufwand 5’500 5’500 1’305.00

3100.00 Büromaterial 6’000 6’000 3’922.05

3102.01 Varner Panorama 13’000 13’000 12’889.60

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300 300 95.00

3110.00 Mobilien, Einrichtungen 1’000 1’000

3111.00 Maschinen, Geräte 500 500 537.40

3113.00 Hardware 1’500 1’500

3130.00 Telefon- und Internetgebühren 2’500 2’500 2’137.20

3130.01 Porto & Versandspesen 8’500 7’000 8’383.87

3130.02 Inkassospesen, Gebühren 1’000 1’000 15.10

3132.01 Anwaltskosten & Verurkundungen 5’000 5’000

3132.03 Rechtsberatung Bauwesen 2’000 1’000 4’236.90

3132.04 Baubewilligungskosten 14’000 14’000 10’367.36

3132.07 Registraturplan 8’500 8’500

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
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Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

3133.00 Infomatikaufwand 
Nutzungsgebühren (Hosting)

34’000 34’000

3134.00 Versicherungen 2’000 5’400 1’617.00

3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen 3’000 4’000 2’355.45

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’000 6’000

3158.00 Informatik-Unterhalt (Software) 12’000 6’000 64’180.65

3170.01 Reise- u. Repräsentationsspesen 2’600 2’600 2’144.75

3632.00 Beitrag DalaKoop 2’000 2’000 2’000.00

3632.01 Beiträge an Zweckverbände 1’000 1’000 800.60

4210.00 Kanzlei- & Amtsgebühren 3’000 2’500 4’763.40

4210.02 Baubewilligungen 16’000 16’000 9’002.60

4260.00 Vergütung für Verwaltungsarbeit 65’000 58’000 65’042.84

4260.01 Entschädigung AHV-Zweigstelle 3’500 3’500 3’731.05

4260.02 Varner Panorama 500 500 560.00

4260.04 Div. Rückerstattungen 446.00

4260.05 Rückerstattung Inkassospesen 700 700 303.55

4270.00 Baubussen 500.00

4930.00 Interne Verrechnung 
Verwaltungskosten

17’000 16’200 16’996.00

029 Verwaltungsliegenschaften, 21’700 500 18’900 400 23’133.55 35’202.40

Nettoergebnis 21’200 18’500

0290 Verwaltungsliegenschaften, 21’700 500 18’900 400 23’133.55 35’202.40
3101.00 Verbrauchs- und 

Reinigungsmaterial
700 700 323.50

3120.00 Strom, Heizung 6’000 6’000 8’179.70

3120.02 Abfallgebühren 200 200 190.05

3120.03 Abwasser- & Wassergebühren 700

3134.00 Versicherungen 2’600 2’500 2’481.20

3144.01 Baulicher Unterhalt 3’500 3’500 5’549.10

3910.00 Anteil Besoldung 8’000 6’000 6’410.00

4260.08 Beteiligung an Unterhaltskosten 2’938.40

4470.01 Vermietung 500 400 700.00

4479.00 Bodenverkäufe 31’564.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 111’900 33’250 104’200 26’450 86’362.65 43’190.70

Nettoergebnis 78’650 77’750

11 Öffentliche Sicherheit 22’900 3’200 22’200 3’300 24’099.75 3’673.00

Nettoergebnis 19’700 18’900

111 Gemeindepolizei 22’900 3’200 22’200 3’300 24’099.75 3’673.00

Nettoergebnis 19’700 18’900

1110 Polizei 22’900 3’200 22’200 3’300 24’099.75 3’673.00
3000.03 Kommission 1’000.00

3000.06 Polizeigericht 200 147.95

3611.00 Beteiligung Polycom 700 200 679.80

3632.02 Entschädigung Gemeindepolizei 22’000 22’000 22’272.00

4260.07 Rückerstattungen Dritter 200 300 273.00

4270.01 Polizeibussen 3’000 3’000 3’400.00

12 Rechtssprechung 6’800 8’500 6’611.45

Nettoergebnis 6’800 8’500

120 Rechtssprechung 6’800 8’500 6’611.45

Nettoergebnis 6’800 8’500

1200 Friedensrichter 1’500 1’500 255.00
3000.05 Besoldung Gemeinderichteramt 500 500 255.00

3132.05 Fallrestkosten 
Gemeinderichteramt

1’000 1’000
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Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

1220.00 Vormundschaftsbehörde 5’300 7’000 6’356.45
3612.00 Interk. Kindes- und 

Erwachsenenschutzrechtbehörde
7’000 6’356.45

3631.18 Beteiligung KESB 5’300

14 Allgemeines Rechtswesen 23’600 15’500 22’000 12’600 19’069.60 21’511.75

Nettoergebnis 8’100 9’400

140 Allgemeines Rechtswesen 23’600 15’500 22’000 12’600 19’069.60 21’511.75

Nettoergebnis 8’100 9’400

1400 Grundbuch 18’800 9’000 18’000 7’000 14’917.50 14’800.55
3000.03 Kommission 800 800 510.00

3132.02 Kataster, Grundbuch 15’000 15’000 11’411.50

3910.02 Anteil Besoldung Registerhalter 3’000 2’200 2’996.00

4210.01 Registerhaltergebühren 5’000 3’000 6’135.00

4260.06 Nachführungen amtl. Vermessung 4’000 4’000 8’665.55

1405 Einwohner- & Fremdenkontrolle 4’800 6’500 4’000 5’600 4’152.10 6’711.20
3130.03 Gebühren Ausweise 2’800 2’000 2’812.60

3130.04 Gebühren Fremdenkontrolle 2’000 2’000 1’339.50

4210.03 Gebühren Ausweise 4’000 2’600 4’266.20

4210.04 Gebühren Fremdenkontrolle 2’500 3’000 2’445.00

15 Feuerwehr 46’900 12’000 47’400 8’000 37’554.40 15’455.95

Nettoergebnis 34’900 39’400

150 Feuerwehr 46’900 12’000 47’400 8’000 37’554.40 15’455.95

Nettoergebnis 34’900 39’400

1500 Feuerwehr 46’900 12’000 47’400 8’000 37’554.40 15’455.95
3000.03 Kommission 1’000.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 500

3100.00 Büromaterial 100 100

3120.00 Strom, Heizung 3’000 3’000 2’136.40

3130.05 Einsatzkosten 5’000 5’000 3’503.25

3131.01 Waldbrandvorsorgekonzept -6’500.00

3134.00 Versicherungen 800 800 717.75

3144.01 Baulicher Unterhalt 1’000 1’000 150.00

3612.01 Beitrag Stützpunktfeuerwehr 36’000 36’000 35’547.00

3612.02 Beitrag Hilfeleistungsfonds Air 
Zermatt

1’000 1’000 1’000.00

4200.00 Ersatzgebühren 12’000 8’000 15’455.95

16 Verteidigung 11’700 2’550 4’100 2’550 -972.55 2’550.00

Nettoergebnis 9’150 1’550

162 Zivile Verteidigung 11’700 2’550 4’100 2’550 -972.55 2’550.00

Nettoergebnis 9’150 1’550

1620 Zivilschutz 3’000 2’550 1’500 2’550 1’627.45 2’550.00
3130.00 Telefon- und Internetgebühren 500 500 464.90

3144.01 Baulicher Unterhalt 2’500 1’000 1’162.55

4631.00 Kantonsbeitrag 2’550 2’550 2’550.00

1630 Übrige zivile Bevölkerungs- & 8’700 2’600 -2’600.00
3143.07 Unterhalt Schutzbauten 6’000

3612.03 Regionaler Führungsstab 
DalaKoop

2’700 2’600 -2’600.00

2 BILDUNG 565’300 41’100 497’020 37’720 499’706.75 38’950.15

Nettoergebnis 524’200 459’300
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Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

21 Obligatorische Schule 528’000 28’400 464’800 26’000 468’208.45 26’379.40

Nettoergebnis 499’600 438’800

212 Primarstufe 263’000 4’500 249’500 4’000 288’943.90 4’680.00

Nettoergebnis 258’500 245’500

2120 Primarschule 263’000 4’500 249’500 4’000 288’943.90 4’680.00
3000.03 Kommission 200 200 2’900.00

3010.01 Lohn Informatikverantwortlicher 800 800 800.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 1’500 1’500 681.45

3104.00 Schulmaterial, Lehrmittel 16’000 22’000 14’302.80

3110.00 Mobilien, Einrichtungen 1’500 1’000 29’322.90

3113.00 Hardware 5’000 5’000

3130.00 Telefon- und Internetgebühren 500 500 326.00

3130.06 Schulsozialarbeit 9’000 9’000 7’260.00

3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen 4’500 4’000 4’664.00

3158.00 Informatik-Unterhalt (Software) 1’000 4’804.40

3171.00 Schulspaziergang 2’000 2’000 1’214.20

3171.01 div. Entschädigungen 2’000 2’000

3171.02 Skitage 8’000 2’500

3171.03 Waldtage 4’000

3612.04 Interkomm. Schuldirektion 19’000 12’000 19’838.55

3631.00 Gemeindeanteil Kindergarten + 
Primarschule

188’000 187’000 202’829.60

4631.00 Kantonsbeitrag 4’500 4’000 4’680.00

213 Sekundarstufe 96’500 900 102’500 1’000 74’044.70 1’080.00

Nettoergebnis 95’600 101’500

2130 Orientierungsschule 96’500 900 102’500 1’000 74’044.70 1’080.00
3099.00 Übriger Personalaufwand 500 500 453.00

3130.07 Schülertransporte 10’000 10’000 6’790.00

3612.05 Beteiligung Orientierungsschule 45’000 48’000 34’284.10

3631.02 Gemeindeanteil OS 41’000 44’000 32’517.60

4631.00 Kantonsbeitrag 900 1’000 1’080.00

219 Obligatorische Schule, übriges 168’500 23’000 112’800 21’000 105’219.85 20’619.40

Nettoergebnis 145’500 91’800

2190 Nicht aufteilbare öffentl. Schule 168’500 23’000 112’800 21’000 105’219.85 20’619.40
3000.03 Kommission 800.00

3010.00 Löhne Personal 66’000 40’000 34’294.60

3050.00 Sozialleistungen 4’400

3052.00 Personalversicherungsbeiträge 4’200

3053.00 Unfall- und 
Krankenversicherungsbeiträge

1’400

3054.00 Beiträge an 
Familienzulagenkasse

1’800

3101.00 Verbrauchs- und 
Reinigungsmaterial

7’500 7’500 4’244.60

3110.00 Mobilien, Einrichtungen 1’000 1’000

3120.00 Strom, Heizung 40’000 20’000 26’524.15

3120.02 Abfallgebühren 300 300 192.30

3120.03 Abwasser- & Wassergebühren 1’400

3132.09 Vorprojekt Schulhausplatz 3’500

3134.00 Versicherungen 11’000 10’000 10’842.10

3144.01 Baulicher Unterhalt 24’000 24’000 21’036.60

3910.04 Anteil Besoldung MZA 2’000 10’000 7’285.50

4260.08 Beteiligung an Unterhaltskosten 2’776.50

4470.01 Vermietung 15’000 15’000 12’842.90
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Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

4910.00 Interne Verrechnung Personal 8’000 6’000 5’000.00

22 Sonderschulen 15’100 1’700 10’020 720 11’602.00 2’718.00

Nettoergebnis 13’400 9’300

220 Sonderschulen 15’100 1’700 10’020 720 11’602.00 2’718.00

Nettoergebnis 13’400 9’300

2200 Sonderschulen 15’100 1’700 10’020 720 11’602.00 2’718.00
3631.03 Gemeindeanteil Sonderschulen 7’400 3’600 7’009.80

3631.04 Gemeindeanteil Transportkosten 
behinderte Schüler

5’700 5’700 2’564.20

3632.04 Gemeindebeitrag 2’000 720 2’028.00

4260.09 Rückerstattung Elternbeitrag 1’500 720 1’728.00

4631.00 Kantonsbeitrag 200 990.00

23 Berufliche Grundbildung 16’000 8’000 16’000 8’000 15’115.50 7’557.75

Nettoergebnis 8’000 8’000

230 Berufliche Grundbildung 16’000 8’000 16’000 8’000 15’115.50 7’557.75

Nettoergebnis 8’000 8’000

2300 übriges berufliches 16’000 8’000 16’000 8’000 15’115.50 7’557.75
3130.07 Schülertransporte 16’000 16’000 15’115.50

4631.00 Kantonsbeitrag 8’000 8’000 7’557.75

25 Allgemeinbildende Schulen 6’000 3’000 6’000 3’000 4’590.00 2’295.00

Nettoergebnis 3’000 3’000

251 Gymnasiale Maturitätsschulen 6’000 3’000 6’000 3’000 4’590.00 2’295.00

Nettoergebnis 3’000 3’000

2510 Mittelschulen 6’000 3’000 6’000 3’000 4’590.00 2’295.00
3130.07 Schülertransporte 6’000 6’000 4’590.00

4631.00 Kantonsbeitrag 3’000 3’000 2’295.00

29 Übriges Bildungswesen 200 200 190.80

Nettoergebnis 200 200

299 Bildung, übriges 200 200 190.80

Nettoergebnis 200 200

2990 Bildung, übriges 200 200 190.80
3631.01 Kantonaler Weiterbildungsfonds 200 200 190.80

3 KULTUR, SPORT UND 211’800 28’400 196’400 28’400 189’822.90 28’688.00

Nettoergebnis 183’400 168’000

32 Kultur, übriges 50’600 6’000 53’400 6’000 31’233.60 6’058.00

Nettoergebnis 44’600 47’400

323 Musikschulen 10’000 12’000 7’752.00

Nettoergebnis 10’000 12’000

3230 Musikschulen 10’000 12’000 7’752.00
3636.00 Beiträge an Musikschulunterricht 10’000 12’000 7’752.00

329 Kultur, übriges 40’600 6’000 41’400 6’000 23’481.60 6’058.00

Nettoergebnis 34’600 35’400

3290 Kultur Übriges 40’600 6’000 41’400 6’000 23’481.60 6’058.00
3000.08 Kommission für Brauchtum und 

Innovation
2’000.00

3010.00 Löhne Personal 3’000 3’000
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Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’600 1’600 1’574.55

3110.00 Mobilien, Einrichtungen 300

3130.08 Fronleichnam 3’000 3’000

3130.09 Kulturanlässe & Dorfvereine 3’500 3’500 1’250.00

3130.10 Jungbürgerfeier 4’000 4’500 1’931.45

3130.11 Beiträge aus Kulturfonds KW Dala 6’000 6’000 6’000.00

3130.27 Empfänge & Aperos 11’000 11’000 7’877.10

3636.01 Beiträge an kulturelle Vereine 1’000 1’000

3636.02 Beiträge an kulturelle 
Veranstaltungen

500 500

3910.05 Anteil Besoldung Kulturanlässe 7’000 7’000 2’848.50

4240.07 Benützungsgebühren+Dienstleistu
ngen

58.00

4260.10 Beitrag Kulturfonds KW Dala 6’000 6’000 6’000.00

34 Sport und Freizeit 63’100 8’000 45’200 8’000 51’138.35 8’230.00

Nettoergebnis 55’100 37’200

341 Sport 26’000 8’000 36’000 8’000 34’576.20 8’230.00

Nettoergebnis 18’000 28’000

3410 Sport 4’000
3637.06 Beiträge an Magic Pass 4’000

3411 Spiel- und Sportanlagen 22’000 8’000 36’000 8’000 34’576.20 8’230.00
3110.01 Anteil Turn- Spielmaterial 500 500

3130.29 Hängebrücke Duden 15’000

3140.00 Unterhalt Sportplatz & grüner 
Platz

8’000 8’000 17’337.75

3140.01 Unterhalt Kinderspielplatz 2’500 2’500 511.60

3140.02 Unterhalt Picknickplatz 2’000 2’000 7’745.35

3910.06 Anteil Besoldung Spiel- und 
Sportanlagen

9’000 8’000 8’981.50

4470.00 Mieterträge Picknickplatz 3’000 3’000 3’230.00

4472.00 Mieterträge Sportplatz 5’000 5’000 5’000.00

342 Freizeit 37’100 9’200 16’562.15

Nettoergebnis 37’100 9’200

3420 Ferienpass 400 390.00
3636.03 Ferienpass-Anteil 400 390.00

3422 Parkanlagen und Wanderwege 36’700 9’200 16’172.15
3141.00 Unterhalt Wanderwege 22’000 2’500 193.65

3141.01 Unterhalt Bikewege 6’000 10’000.00

3636.09 Beiträge 700 700 700.00

3910.01 Anteil Besoldung Wanderwege 8’000 6’000 5’278.50

35 Kirchen u. religiöse 98’100 14’400 97’800 14’400 107’450.95 14’400.00

Nettoergebnis 83’700 83’400

350 Kirchen und religiöse 98’100 14’400 97’800 14’400 107’450.95 14’400.00

Nettoergebnis 83’700 83’400

3500 Römisch-katholische Kirche 92’800 14’400 92’800 14’400 102’130.95 14’400.00
3134.00 Versicherungen 800 800 766.00

3144.01 Baulicher Unterhalt 2’000 2’000 11’364.95

3632.03 Anteil Pfarreirechnung 90’000 90’000 90’000.00

4470.02 Miete Pfarrhaus 14’400 14’400 14’400.00

3510 Evangelisch-reformierte Kirche 5’300 5’000 5’320.00
3632.04 Gemeindebeitrag 5’300 5’000 5’320.00

4 GESUNDHEIT 108’800 107’800 82’789.67
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Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

Nettoergebnis 108’800 107’800

41 Spitäler, Kranken- und 50’000 50’000 32’821.55

Nettoergebnis 50’000 50’000

412 Kranken-, Alters- und 50’000 50’000 32’821.55

Nettoergebnis 50’000 50’000

4120 Alters- und Pflegeheime 50’000 50’000 32’821.55
3634.00 Finanzierung Pflegeheime 50’000 50’000 32’821.55

42 Ambulante Krankenpflege, SMZ 43’700 41’300 38’547.12

Nettoergebnis 43’700 41’300

421 Ambulante Krankenpflege 35’000 35’000 30’857.02

Nettoergebnis 35’000 35’000

4210 Sozialmedizinisches 35’000 35’000 30’857.02
3632.05 Sozialmedizinisches 

Regionalzentrum
35’000 35’000 30’857.02

422 Rettungsdienste 8’700 6’300 7’690.10

Nettoergebnis 8’700 6’300

4220 Rettungsdienste 8’700 6’300 7’690.10
3020.01 Rettungsstation Leukerbad 300

3156.00 Defibrillator 300 300 300.00

3631.05 Finanzierung Dispositiv 
Rettungswesen

8’100 5’700 7’114.60

3636.13 Rettungsstation Leukerbad 300 275.50

43 Gesundheitsprävention 15’100 16’500 11’421.00

Nettoergebnis 15’100 16’500

431 Alkohol- u. Drogenprävention 100 1’500 -1’200.00

Nettoergebnis 100 1’500

4310 Alkohol- und Drogenprävention 100 1’500 -1’200.00
3631.06 Finanzierung der ambulanten 

Suchtbehandlung
1’400 -1’300.00

3631.07 Beiträge andere Institutionen 100 100 100.00

433 Schulgesundheitsdienst 15’000 15’000 12’621.00

Nettoergebnis 15’000 15’000

4330 Schulgesundheitsdienst 15’000 15’000 12’621.00
3631.08 Finanzierung schulärztlicher 

Dienst
1’000 1’000 602.70

3637.00 Jugendzahnpflege 14’000 14’000 12’018.30

5 SOZIALE SICHERHEIT 238’900 42’000 229’600 44’000 187’804.95 4’968.85

Nettoergebnis 196’900 185’600

52 Invalidität 68’000 63’000 67’186.95

Nettoergebnis 68’000 63’000

523 Invalidenheime 68’000 63’000 67’186.95

Nettoergebnis 68’000 63’000

5230 Invalidenheime 68’000 63’000 67’186.95
3631.12 Beitrag zugunsten Behinderter 68’000 63’000 67’186.95

53 Alter und Hinterlassene 38’000 38’000 35’965.40

Nettoergebnis 38’000 38’000

 Seite 27



Seite 28

Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

532 Ergänzungsleistungen AHV 38’000 38’000 35’965.40

Nettoergebnis 38’000 38’000

5320 Ergänzungsleistungen zur AHV 38’000 38’000 35’965.40
3631.09 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 35’000 35’000 33’468.40

3631.10 Familienzulagen Nicht 
Erwerbstätige

3’000 3’000 2’497.00

54 Familie und Jugend 34’400 27’800 30’603.00

Nettoergebnis 34’400 27’800

543 Alimentenbevorschussung und - 2’400

Nettoergebnis 2’400

5430 Alimentenbevorschussung und - 2’400
3637.03 Vorschüsse Unterhaltsbeiträge 2’400

544 Jugendschutz 9’000 8’800 8’535.00

Nettoergebnis 9’000 8’800

5440 Jugendschutz 9’000 8’800 8’535.00
3631.11 Beiträge erzieherische 

Beistandschaften
4’000 4’000 3’600.00

3636.05 Beitrag Jugendarbeitsstelle 5’000 4’800 4’935.00

545 Leistungen an Familien 23’000 19’000 22’068.00

Nettoergebnis 23’000 19’000

5450 Kinderheime u. -krippen 23’000 19’000 22’068.00
3636.04 Beitrag Kindertagesstätte 

Purzilböim
23’000 19’000 22’068.00

57 Soziale Hilfe u. Asylwesen 98’300 42’000 100’600 44’000 52’649.60 4’968.85

Nettoergebnis 56’300 56’600

572 Wirtschaftliche Hilfe 90’900 42’000 93’200 44’000 43’907.10 4’968.85

Nettoergebnis 48’900 49’200

5720 Individuelle Fürsorge und 90’900 42’000 93’200 44’000 43’907.10 4’968.85
3000.03 Kommission 1’000.00

3000.07 Regionale Sozialhilfekommission 700 700 321.00

3631.17 Sozialhilfe (Kant. Abrechnung) 48’000 48’000 37’100.45

3637.01 Sozialhilfe/Unterstützungen 42’000 42’000 3’458.20

3637.02 Div. soziale 
Unterstützungsbeiträge

200 100 61.00

3637.03 Vorschüsse Unterhaltsbeiträge 2’400 1’966.45

4260.07 Rückerstattungen Dritter 4’347.05

4260.11 Rückerstattung Kanton und 
Gesundheitsregion

42’000 44’000 621.80

574 Kantonaler 6’400 6’400 8’742.50

Nettoergebnis 6’400 6’400

5740 Kantonaler 6’400 6’400 8’742.50
3631.13 Kantonaler Beschäftigungsfonds 6’000 6’000 5’747.70

3636.06 Beitrag Verein RAV & BIZ-Beitrag 400 400 394.80

3636.09 Beiträge 2’600.00

579 Fürsorge, übriges 1’000 1’000

Nettoergebnis 1’000 1’000
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5790 Integration 1’000 1’000
3636.08 Verschiedene Beiträge 1’000 1’000

59 Soziale Wohlfart, übriges 200 200 1’400.00

Nettoergebnis 200 200

592 Hilfsaktionen im Inland 200 200 1’400.00

Nettoergebnis 200 200

5920 Hilfsaktionen im Inland 200 200 1’400.00
3636.07 Verschiedene Beiträge 200 200 1’400.00

6 VERKEHR UND 522’800 198’500 473’300 197’400 441’724.17 191’541.50

Nettoergebnis 324’300 275’900

61 Strassen, Parkplätze, Werkhof 479’800 198’500 430’300 197’400 428’606.02 191’541.50

Nettoergebnis 281’300 232’900

613 Kantonsstrassen, übrige 61’000 56’000 50’081.80

Nettoergebnis 61’000 56’000

6130 Kantonsstrassen, übrige 61’000 56’000 50’081.80
3631.14 Strassensignalisation durch 

Kanton
6’000 6’000

3631.15 Beteiligung Kantonsstrassen 55’000 50’000 50’081.80

615 Gemeindestrassen 149’200 3’000 139’000 2’400 126’826.80 4’851.25

Nettoergebnis 146’200 136’600

6150 Gemeindenstrassennetz 149’200 3’000 139’000 2’400 126’826.80 4’851.25
3111.02 Strassensignalisation 3’000 3’000

3120.01 Energiekosten 14’000 14’000 10’242.85

3130.12 Schneeräumung 3’000 3’000 7’485.60

3130.13 Dorfverschönerung 25’000 12’000 22’212.15

3130.30 Gebäudeadressierung 200 15’000

3140.03 Unterhalt öffentliche Plätze 1’000 1’000

3141.03 Strassenunterhalt 28’000 28’000 21’406.00

3141.04 Unterhalt Strassenbeleuchtung 5’000 3’000 5’755.20

3910.07 Anteil Personal 
Gemeindestrassen

30’000 20’000 29’447.50

3910.08 Anteil Personal 
Dorfverschönerung

40’000 40’000 30’277.50

4240.07 Benützungsgebühren+Dienstleistu
ngen

1’000 1’000

4260.07 Rückerstattungen Dritter 2’301.45

4260.12 Blumenaktion 2’000 1’400 2’549.80

616 Parkhäuser,- plätze, -uhren 2’500 12’000 3’000 12’000 1’535.35 15’053.15

Nettoergebnis 9’500 9’000

6160 Parkhäuser,- plätze, -uhren 2’500 12’000 3’000 12’000 1’535.35 15’053.15
3144.01 Baulicher Unterhalt 2’000 2’000

3151.00 Unterhalt Parkuhren 500 1’000 1’535.35

4240.00 Parkgebühren 12’000 12’000 15’053.15

617 Werkhof 267’100 183’500 232’300 183’000 250’162.07 171’637.10

Nettoergebnis 83’600 49’300

6170 Werkhof 267’100 183’500 232’300 183’000 250’162.07 171’637.10
3000.03 Kommission 1’400.00

3010.00 Löhne Personal 172’000 180’000 170’667.60

3050.00 Sozialleistungen 11’500

3052.00 Personalversicherungsbeiträge 10’000
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3053.00 Unfall- und 
Krankenversicherungsbeiträge

3’700

3054.00 Beiträge an 
Familienzulagenkasse

4’800

3099.00 Übriger Personalaufwand 5’000 5’000 3’134.55

3101.01 Betriebsmaterialien 4’500 4’500 4’604.85

3101.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge 10’000 6’000 6’940.47

3111.01 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 6’000 6’000 11’767.80

3120.00 Strom, Heizung 2’600 2’600 1’739.70

3120.02 Abfallgebühren 400 300 374.25

3120.03 Abwasser- & Wassergebühren 700

3130.00 Telefon- und Internetgebühren 1’400 1’400 1’362.20

3132.08 Planungsarbeiten 
Werkhofverbund DalaKoop

12’676.00

3134.00 Versicherungen 3’000 3’500 2’826.55

3144.01 Baulicher Unterhalt 1’500 3’000 1’174.70

3151.01 Unterhalt Fahrzeuge & Maschinen 30’000 20’000 31’493.40

4240.01 Beiträge an ausgeführte Arbeiten 2’000 1’000 6’939.10

4910.00 Interne Verrechnung Personal 177’500 178’000 160’698.00

4910.01 Interne Verrechnung 
Maschinen/Fahrzeuge

4’000 4’000 4’000.00

62 Regionalverkehr 43’000 43’000 13’118.15

Nettoergebnis 43’000 43’000

622 Regionalverkehr 43’000 43’000 13’118.15

Nettoergebnis 43’000 43’000

6220 Regionalverkehrsbetriebe 43’000 43’000 13’118.15
3130.31 Planung Verlegung Bushaltestelle 20’000 20’000

3631.16 Defizitbeteiligung Autolinie 20’000 20’000 11’133.15

3634.01 Mitfinanzierung Nachtbus Naters-
Salgesch

3’000 3’000 1’985.00

7 UMWELTSCHUTZ UND 618’900 488’500 588’300 461’900 656’104.35 485’439.35

Nettoergebnis 130’400 126’400

71 Wasserversorgung 98’700 98’700 84’700 84’700 80’979.90 80’979.90

710 Wasserversorgung 98’700 98’700 84’700 84’700 80’979.90 80’979.90

7100 Wasserversorgung 98’700 98’700 84’700 84’700 80’979.90 80’979.90
3120.01 Energiekosten 3’000 2’400 1’568.60

3132.06 Analysen, Expertisen 3’000 3’000 2’274.00

3134.00 Versicherungen 200 200 179.20

3143.01 Unterhalt Reservoir 4’000 5’000 5’542.85

3143.02 Unterhalt Leitungen & Hydranten 15’000 10’000 15’198.85

3199.00 Sonstige Unkosten 100 100

3300.30 Planmässige Abschreibungen übr. 
Tiefbauten VV

53’300 42’000 43’823.50

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung 7’900 7’500 1’157.90

3636.07 Verschiedene Beiträge 200 200

3910.09 Anteil Besoldung Trinkwasser 8’000 10’000 7’335.00

3910.10 Administrationsbeitrag 3’000 3’000 3’000.00

3940.00 Int. Darlehenszinse 1’000 1’300 900.00

4240.02 Trinkwassergebühren 96’800 84’700 79’079.90

4631.00 Kantonsbeitrag 1’900 1’900.00

72 Abwasserentsorgung 135’000 135’000 119’900 119’900 111’554.20 111’554.20

720 Abwasserbeseitigung 135’000 135’000 119’900 119’900 111’554.20 111’554.20
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7200 Abwasserentsorgung 135’000 135’000 119’900 119’900 111’554.20 111’554.20
3101.03 Fällmittel 2’200 2’200

3120.01 Energiekosten 7’000 7’000 5’246.70

3120.04 Schlammbeseitigung 1’800 1’800

3134.00 Versicherungen 2’400 2’400 2’248.60

3137.00 Abwasserabgabe 
Mikroverunreinigungen

6’500 6’000 6’210.00

3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 7’000 7’000 25’451.50

3143.04 Unterhalt ARA 4’000 4’000 1’950.75

3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen 6’000 5’000 5’827.15

3300.30 Planmässige Abschreibungen übr. 
Tiefbauten VV

68’200 62’000 46’588.85

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung 15’800 5’100 5’138.15

3636.07 Verschiedene Beiträge 100 100 120.00

3910.10 Administrationsbeitrag 3’000 3’000 3’000.00

3910.11 Anteil Besoldung Abwasser 10’000 13’000 8’872.50

3940.00 Int. Darlehenszinse 1’000 1’300 900.00

4240.03 Abwassergebühren 135’000 119’900 111’554.20

73 Abfallbeseitigung 90’800 90’800 83’300 83’300 93’353.30 93’353.30

730 Abfallwirtschaft 90’800 90’800 83’300 83’300 93’353.30 93’353.30

7300 Abfallbewirtschaftung 90’800 90’800 83’300 83’300 93’353.30 93’353.30
3000.03 Kommission 800.00

3120.01 Energiekosten 200 200 131.05

3130.14 Sperrgutabfuhr 15’000 11’000 15’723.75

3130.15 Altglas 10’000 7’000 9’580.55

3130.16 Betrieb EcoMolog 8’000 7’600 10’744.75

3130.17 Ueberwachung 500 500 388.40

3130.24 Altpapier 10’500 11’500 7’346.15

3143.05 Unterhalt Deponie 1’500 1’500 767.35

3151.02 Container, Abfallbehälter 3’500 1’500 800.50

3300.60 Planmässige Abschreibungen 
Mobilien VV

7’200 9’900 6’561.95

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung 2’700 400 9’439.45

3612.07 Kehrichtabfuhr 10’000 9’000 8’880.05

3612.08 Kehrichtverbrennung 11’000 11’000 10’587.60

3612.09 Grünabfuhr 3’200 3’200 4’081.25

3910.10 Administrationsbeitrag 3’000 3’000 3’000.00

3910.13 Anteil Besoldung Kehricht 4’500 6’000 4’520.50

4240.04 Kehrichtgebühren 79’000 73’000 79’090.90

4240.05 Deponiegebühren 4’000 3’500 6’580.00

4250.00 Entsorgungsgebühr Altglas 3’300 3’300 3’680.10

4250.01 Entsorgungsgebühr Altpapier 2’000 1’000 1’370.55

4250.05 Verkauf Container & Zubehör 69.45

4270.02 Bussen 50.00

4470.03 Vermietung Plätze Deponie 2’500 2’500 2’512.30

74 Verbauungen 41’600 20’000 41’600 20’000 96’236.90 70’195.85

Nettoergebnis 21’600 21’600

741 Gewässerverbauungen 41’600 20’000 41’600 20’000 96’236.90 70’195.85

Nettoergebnis 21’600 21’600

7410 Gewässerverbauungen 41’600 20’000 41’600 20’000 96’236.90 70’195.85
3142.00 Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche 40’000 40’000 110’406.85

3142.01 Gemeindebeteiligung 
Rhonekorrektion

1’600 1’600 -14’169.95

4631.00 Kantonsbeitrag 20’000 20’000 70’195.85

75 Arten- und Landschaftsschutz 12’000 12’000 11’769.60

Nettoergebnis 12’000 12’000
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750 Arten- und Landschaftsschutz 12’000 12’000 11’769.60

Nettoergebnis 12’000 12’000

7500 Arten- und Landschaftsschutz 12’000 12’000 11’769.60
3130.18 Div. Beiträge 800 800 600.60

3130.28 Beitrag Naturpark Pfyn-Finges 11’200 11’200 11’169.00

76 Bekämpfung von 4’600 4’600 1’007.40

Nettoergebnis 4’600 4’600

769 Übrige Bekämpfung von 4’600 4’600 1’007.40

Nettoergebnis 4’600 4’600

7690 Übrige Bekämpfung von 4’600 4’600 1’007.40
3130.19 Label Energiestadt Region 

DalaKoop
4’000 4’000 481.00

3632.10 Beitrag Enegieberatung 
Oberwallis

600 526.40

3632.11 Beitrag Energieregion Leuk 600

77 Übriger Umweltschutz 16’200 4’000 12’200 4’000 35’654.05 9’356.10

Nettoergebnis 12’200 8’200

771 Friedhof und Bestattung 14’500 4’000 10’500 4’000 34’667.05 9’356.10

Nettoergebnis 10’500 6’500

7710 Friedhof und Bestattung 14’500 4’000 10’500 4’000 34’667.05 9’356.10
3000.03 Kommission 200.00

3143.06 Unterhalt Friedhof 6’500 6’500 25’216.55

3910.14 Anteil Besoldung Friedhof 8’000 4’000 9’250.50

4240.06 Bestattungsgebühren 4’000 4’000 9’356.10

779 Umweltschutz, übriges 1’700 1’700 987.00

Nettoergebnis 1’700 1’700

7792 Tierkörperbeseitigung 1’700 1’700 987.00
3612.10 Gemeindebeitrag 

Tierkörpersammelstelle
1’700 1’700 987.00

79 Raumordnung 220’000 140’000 230’000 150’000 225’549.00 120’000.00

Nettoergebnis 80’000 80’000

790 Raumordnung 220’000 140’000 230’000 150’000 225’549.00 120’000.00

Nettoergebnis 80’000 80’000

7900 Raumplanung 220’000 140’000 230’000 150’000 225’549.00 120’000.00
3130.20 Orts- & Nutzungsplanung 30’000 30’000 5’549.00

3511.00 Einlage in 
Wohnbauförderungsfonds

50’000 50’000 100’000.00

3637.04 Wohnbauförderungshilfe 140’000 150’000 120’000.00

4511.00 Entnahmen aus Fonds 
Wohnbauförderung

140’000 150’000 120’000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 372’300 575’300 399’600 373’500 457’667.30 604’022.90

Nettoergebnis 203’000 26’100

81 Landwirtschaft 145’400 118’600 168’400 119’600 262’401.45 216’545.10

Nettoergebnis 26’800 48’800

812 Strukturverbesserungen 45’400 18’600 68’400 19’600 94’485.35 48’629.00

Nettoergebnis 26’800 48’800

8120 Landwirtschaft 45’400 18’600 68’400 19’600 94’485.35 48’629.00
3000.03 Kommission 800.00

3140.04 Bearbeitung Reben 100 100 108.65
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3141.05 Unterhalt Flurstrassen 15’000 35’000 60’720.25

3632.04 Gemeindebeitrag 973.70

3635.01 Beiträge 500 500 430.00

3635.02 Beiträge z. G. Landwirtschaft 
Grüngut

9’800 9’800 12’243.75

3910.15 Anteil Besoldung Flurstrassen 15’000 18’000 14’005.50

3910.16 Anteil Besoldung 
Grüngutentsorgung

5’000 5’000 5’203.50

4470.04 Pachtzins Gemeindereben 2’600 2’600 2’650.00

4631.00 Kantonsbeitrag 31’237.80

4910.02 Anteil Unterhalt Flurstrassen 16’000 17’000 14’741.20

819 Wässerwasser 100’000 100’000 100’000 100’000 167’916.10 167’916.10

8190 Wässerwasser 100’000 100’000 100’000 100’000 167’916.10 167’916.10
3000.03 Kommission 700.00

3140.05 Unterhalt Wasserleitungen & 
Reservoir

25’000 20’000 82’023.85

3140.06 Unterhalt Berieselungsanlagen 7’000 7’000 1’215.55

3300.30 Planmässige Abschreibungen übr. 
Tiefbauten VV

7’000 9’000 24’000.00

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung 13’600 14’800 29’406.50

3635.03 Beitrag Zweckverband Raspille 1’000 1’000 -10’000.00

3635.04 Mitgliederbeiträge 200 200 200.00

3910.10 Administrationsbeitrag 5’000 5’000 5’000.00

3910.17 Anteil Besoldung Wässerwasser 20’000 20’000 15’429.00

3910.18 Anteil Unterhalt Flurstrassen 20’000 21’000 18’741.20

3940.00 Int. Darlehenszinse 1’200 2’000 1’200.00

4240.08 Wässerwassergebühren 100’000 100’000 105’153.90

4631.00 Kantonsbeitrag 62’762.20

82 Forstwirtschaft 13’200 47’600 9’940.35

Nettoergebnis 13’200 47’600

820 Forstwirtschaft 13’200 47’600 9’940.35

Nettoergebnis 13’200 47’600

8200 Forstwirtschaft 13’200 47’600 9’940.35
3140.07 Unterhalt Forststrassen 2’500 20’000

3612.11 Beteiligung Lohn Revierförster 2’400 2’400 2’140.35

3632.06 Beteiligung Arbeiten am 
Schutzwald

9’200

3632.07 Beteiligung Gesamtkonzept 
Forststrassen

8’300 16’000 7’800.00

84 Tourismus 66’400 54’000 66’300 61’500 69’321.70 54’427.20

Nettoergebnis 12’400 4’800

840 Tourismus 66’400 54’000 66’300 61’500 69’321.70 54’427.20

Nettoergebnis 12’400 4’800

8400 Tourismus 66’400 54’000 66’300 61’500 69’321.70 54’427.20
3000.03 Kommission 2’000.00

3130.22 Touristische Projekte 5’000 5’500 611.00

3130.23 Roundshot-Kamera 2’500 383.50

3636.10 Beitrag Verkehrsverein 4’300 4’300 5’800.00

3636.11 Beitrag Wallis/Valais Promotion 500 500 500.00

3636.12 Beiträge Agrotourismus und Pro 
Varen

100 100.00

3707.01 Kurtaxen 38’000 38’000 43’248.00

3707.02 Tourismusförderungstaxen 16’000 18’000 16’679.20

4260.13 Infrastrukturbeitrag 5’500 -5’500.00

4707.00 Kurtaxen 38’000 38’000 43’248.00

4707.01 Tourismusförderungstaxen 16’000 18’000 16’679.20
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85 Industrie, Gewerbe, Handel 4’000 4’000 3’948.00

Nettoergebnis 4’000 4’000

850 Industrie, Gewerbe, Handel 4’000 4’000 3’948.00

Nettoergebnis 4’000 4’000

8500 Regionale Wirtschaftsförderung 4’000 4’000 3’948.00
3632.08 Region Oberwallis 4’000 4’000 3’948.00

87 Energie 143’300 402’700 113’300 192’400 112’055.80 333’050.60

Nettoergebnis 259’400 79’100

871 Elektrizität 143’300 402’700 113’300 192’400 112’055.80 333’050.60

Nettoergebnis 259’400 79’100

8710 Energie 143’300 402’700 113’300 192’400 112’055.80 333’050.60
3000.03 Kommission 1’000.00

3130.32 Betrieb KWKW 8’000

3134.00 Versicherungen 9’300 300 243.60

3300.30 Planmässige Abschreibungen übr. 
Tiefbauten VV

103’000

3431.00 Betrieb KWKW 8’000 5’745.60

3439.00 Versicherung KWKW 9’000 10’514.10

3441.10 Wertberichtigung Sachanlagen 
FV

75’000 72’000.00

3910.19 Anteil Besoldung KWKW 11’000 11’000 10’552.50

3940.00 Int. Darlehenszinse 12’000 10’000 12’000.00

4250.02 Ertrag KWKW 400’000 190’000 330’892.35

4250.03 Ertrag PV-Anlage FW-
Lokal/Werkhof

1’300 1’700 1’384.70

4250.04 Ertrag PV-Anlage Schulhaus 700 700 773.55

4250.06 Ertrag PV-Anlage Gemeindehaus 700

9 FINANZEN UND STEUERN 302’800 2’136’900 240’400 2’193’700 382’214.12 2’325’867.12

Nettoergebnis 1’834’100 1’953’300

91 Steuern 33’000 1’343’000 32’000 1’440’500 23’439.08 1’532’524.30

Nettoergebnis 1’310’000 1’408’500

910 Steuern 27’000 1’257’000 26’000 1’384’500 17’611.63 1’361’205.35

Nettoergebnis 1’230’000 1’358’500

9100 Steuern natürliche Personen 27’000 1’257’000 26’000 1’384’500 17’611.63 1’361’205.35
3181.00 Steuerverluste auf Einkommens- 

& Vermögenssteuern
10’000 10’000 12.33

3181.01 Steuererlasse 56.00

3181.00 Steuerverluste auf übrige Steuern 0.40

3602.00 Bezahlte Steuer auf überbaute 
Grundstücke

17’000 16’000 17’542.90

4000.00 Einkommenssteuern 950’000 1’100’000 818’040.25

4000.01 Steuer auf Kapitalleistungen 6’000 6’000 59’637.70

4000.03 Steuer auf Liquidationsgewinne 152.95

4001.00 Vermögenssteuern 180’000 170’000 299’671.95

4002.00 Quellensteuern 20’000 20’000 24’000.00

4008.00 Kopfsteuern 8’000 7’500 14’630.40

4021.00 Grundstücksteuer nat. Personen 80’000 68’000 127’249.20

4021.01 Steuer auf überbaute 
Grundstücke

9’000 9’000 12’512.90

4033.00 Hundesteuer 4’000 4’000 5’310.00
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Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

911 Steuern juristische Personen 86’000 56’000 78.10 171’318.95

Nettoergebnis 86’000 56’000

9110 Steuern juristische Personen 86’000 56’000 78.10 171’318.95
3181.00 Steuerverluste auf übrige Steuern 78.10

4010.00 Gewinnsteuern 30’000 22’000 75’007.65

4011.00 Kapitalsteuern 40’000 20’000 68’720.65

4021.02 Grundstücksteuer jur. Pers. 16’000 14’000 27’590.65

919 Andere Steuern 6’000 6’000 5’749.35

Nettoergebnis 6’000 6’000

9190 Andere Steuern 6’000 6’000 5’749.35
3137.01 Kantonssteuer 6’000 6’000 5’749.35

93 Finanz- und Lastenausgleich 510’000 468’000 443’373.00

Nettoergebnis 510’000 468’000

930 Finanz- und Lastenausgleich 510’000 468’000 443’373.00

Nettoergebnis 510’000 468’000

9300 Finanz- und Lastenausgleich 510’000 468’000 443’373.00
4621.00 Einnahmen aus 

Ressourcenausgleichsfonds
428’000 384’000 356’577.00

4621.01 Einnahmen aus 
Lastenausgleichsfonds

82’000 84’000 86’796.00

95 Ertragsanteile, übrige 1’800 83’000 1’600 83’500 1’749.82 126’589.27

Nettoergebnis 81’200 81’900

950 übrige Ertragsanteile 1’800 83’000 1’600 83’500 1’749.82 126’589.27

Nettoergebnis 81’200 81’900

9500 Gemeindeanteile an Regalien 1’800 83’000 1’600 83’500 1’749.82 126’589.27
3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 200 226.17

3611.01 Beteiligung Fonds Gewässer 1’300 1’100 1’303.65

3632.09 Eigene Beiträge 300 300 220.00

4022.00 Grundstückgewinnsteuer 6’000 7’000 6’093.92

4024.00 Erbschafts- & Schenkungssteuer 1’000 500 38’338.50

4100.00 Wirtschaftspatente & 
Konzessionen

800 800 1’386.10

4100.01 Patente für Veranstaltungen 200 200 440.00

4120.00 Wasserrechtszinse 35’000 35’000 40’280.75

4120.01 Partnerabrechnung KW Dala 40’000 40’000 40’050.00

96 Vermögens- und 33’000 200’700 30’800 201’200 25’364.82 223’251.15

Nettoergebnis 167’700 170’400

961 Zinsen 33’000 200’700 30’800 201’200 25’364.82 223’251.15

Nettoergebnis 167’700 170’400

9610 Kapitaldienst 33’000 200’700 30’800 201’200 25’364.82 223’251.15
3130.25 Bank- & Postcheckspesen 2’000 2’000 1’014.92

3400.00 Darlehenszinsen 25’000 25’000 17’467.05

3400.01 Vergütungszinse (Raten) 800

3400.02 Vergütungszinse auf Steuern 6’000 3’000 6’882.85

4401.00 Verzugszinsen (Raten) 4’000 1’100 6’040.80

4401.01 Verzugszinsen 4’000 7’000 4’362.60

4401.02 Ausgleichszinsen 500 1’500 535.65

4420.00 Dividenden & Zinsen 177’000 177’000 197’312.10

4940.00 Interne Darlehenszinsen 15’200 14’600 15’000.00

 Seite 35



Seite 36

Nummer Bezeichnung

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

97 Rückverteilungen 200 500 129.40

Nettoergebnis 200 500

971 Rückverteilungen aus CO2- 200 500 129.40

Nettoergebnis 200 500

9710 Anteil Erträge Bund 200 500 129.40
4699.00 Rückverteilung CO2-Abgabe 200 500 129.40

99 Nicht aufgeteilte Posten 235’000 176’000 331’660.40

Nettoergebnis 235’000 176’000

990 Nicht aufgeteilte Posten 235’000 176’000 331’660.40

Nettoergebnis 235’000 176’000

9900 Abschreibungen 235’000 176’000 331’660.40
3300.10 Planmässige Abschreibungen 

Strassen/Verkehrswege VV
49’000 23’000

3300.40 Planmässige Abschreibungen 
Hochbauten VV

122’000 85’000 203’660.40

3300.90 Planmässige Abschreibungen 
übrige Sachanlagen VV

10’000 20’000

3301.40 Ausserplanmässige 
Abschreibungen Hochbauten VV

128’000.00

3660.10 Planmässige Abschreibungen 
Investitionsbeiträge

54’000 48’000

Erfolgsrechnung 3’534’400 3’650’150 3’333’920 3’460’870 3’452’424.24 3’859’216.41

Total Ertragsüberschuss 115’750 126’950 406’792.17

 Seite 36



Seite 36

Investitionsrechnung nach Funktionen

Nummer Bezeichnung

  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 500’000.00 238’516.15

Nettoergebnis 500’000.00

02 Allgemeine Verwaltung 500’000.00 238’516.15

Nettoergebnis 500’000.00

029 Verwaltungsliegenschaften, 500’000.00 238’516.15

Nettoergebnis 500’000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, 500’000.00 238’516.15

Nettoergebnis 500’000.00
5040.00 Gemeindehaus 238’516.15

5040.07 Liegenschaftskäufe 500’000.00

2 BILDUNG 144’000.00 194’000 40’891.50

Nettoergebnis 144’000.00 194’000

21 Obligatorische Schule 144’000.00 194’000 40’891.50

Nettoergebnis 144’000.00 194’000

213 Sekundarstufe 87’000.00 126’000 40’891.50

Nettoergebnis 87’000.00 126’000

2130 Sekundarstufe 87’000.00 126’000 40’891.50

Nettoergebnis 87’000.00 126’000
5620.00 Regionalschulhaus Leuk Stadt 87’000.00 126’000 40’891.50

219 Obligatorische Schule, übriges 57’000.00 68’000

Nettoergebnis 57’000.00 68’000

2190 Schulleitung und 57’000.00 68’000

Nettoergebnis 57’000.00 68’000
5040.04 Fensterfront Schulhaus 68’000

5040.06 Sanierung Bodenbelag Schulhaus 57’000.00

6 VERKEHR UND 
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

245’500.00 16’000 27’251.75

Nettoergebnis 245’500.00 16’000

61 Strassenverkehr 245’500.00 16’000 27’251.75

Nettoergebnis 245’500.00 16’000

613 Kantonsstrassen, übrige 20’000.00 16’000 18’104.35

Nettoergebnis 20’000.00 16’000
5610.00 Baukosten Kantonsstrassen 20’000.00 16’000 18’104.35

6150 Gemeindestrassennetz 225’500.00 9’147.40

Nettoergebnis 225’500.00
5010.01 Sanierung Dorfstrassen 225’500.00 9’147.40

7 UMWELTSCHUTZ UND 
RAUMORDNUNG

295’500.00 6’000.00 310’000 5’000 112’011.30 11’037.00

Nettoergebnis 289’500.00 305’000

71 Wasserversorgung 167’500.00 3’000.00 50’000 2’500 59’342.00 5’518.50

Nettoergebnis 164’500.00 47’500

710 Wasserversorgung 167’500.00 3’000.00 50’000 2’500 59’342.00 5’518.50

Nettoergebnis 164’500.00 47’500

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
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Nummer Bezeichnung

  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

7100 Wasserversorgung 167’500.00 3’000.00 50’000 2’500 59’342.00 5’518.50

Nettoergebnis 164’500.00 47’500
5030.04 Trinkwasserreservoir 

Anlageverbesserung
100’000.00 50’000

5030.05 Trinkwasserleitungen 67’500.00

5290.00 Qualitätssicherungskonzept und 
Sanierungsplanung

59’342.00

6370.00 Anschlussgebühren 3’000.00 2’500 5’518.50

72 Abwasserbeseitigung 128’000.00 3’000.00 220’000 2’500 31’107.35 5’518.50

Nettoergebnis 125’000.00 217’500

720 Abwasserbeseitigung 128’000.00 3’000.00 220’000 2’500 31’107.35 5’518.50

Nettoergebnis 125’000.00 217’500

7200 Abwasserentsorgung 128’000.00 3’000.00 220’000 2’500 31’107.35 5’518.50

Nettoergebnis 125’000.00 217’500
5020.01 Sanierung Kanalisation sowie 

Trennsystem
128’000.00 220’000 11’075.35

5030.03 Sanierung ARA 20’032.00

6370.00 Anschlussgebühren 3’000.00 2’500 5’518.50

73 Abfallwirtschaft 21’561.95

730 Abfallwirtschaft 21’561.95

7300 Abfallbewirtschaftung 21’561.95
5060.02 Kehrichtsystem Container 21’561.95

79 Raumordnung 40’000

Nettoergebnis 40’000

7900 Raumordnung 40’000

Nettoergebnis 40’000
5290.01 Ortsaufwertung 40’000

8 VOLKSWIRTSCHAFT 80’000.00 10’000.00

Nettoergebnis 80’000.00

81 Landwirtschaft 40’000.00 10’000.00

Nettoergebnis 40’000.00

8120 Landwirtschaft - 
Strukturverbesserungen

40’000.00 10’000.00

Nettoergebnis 40’000.00
5010.02 Flurstrassen 40’000.00 10’000.00

82 Forstwirtschaft 40’000.00

Nettoergebnis 40’000.00

8200 Forstwirtschaft 40’000.00

Nettoergebnis 40’000.00
5010.03 Forststrassen 40’000.00

Investitionsrechnung 1’265’000.00 6’000.00 520’000 5’000 428’670.70 11’037.00

Total Nettoinvestitionen 1’259’000.00 515’000 417’633.70
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FINANZPLAN 2023 bis 2026
Der Finanzplan der Gemeinde Varen wird für eine Dauer von 4 Jahren erarbeitet. Er wird 
jährlich aktualisiert. Der Finanzplan wird gleichzeitig mit dem Budget der Urversammlung zur 
Kenntnis gebracht.

Der Finanzplan wird laut der Vorlage des Kantons geführt. Dies ermöglicht einen Vergleich 
der ermittelten Finanzkennzahlen.

Finanzplan

Ergebnis Rechnung Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Laufende Rechnung

Total Aufwand 2'854’648 2'957’220 2'970’700 2'980’000 2'990’000 3'000’000
Total Ertrag 3'739’216 3'310’870 3'510’150 3'520’000 3'530’000 3'540’000
Selbstfinanzierungsmarge 884’569 353’650 539’450 540’000 540’000 540’000
Planmässige Abschreibungen 452’635 298’900 473’700 450’000 450’000 450’000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung 145’142 77’800 90’000 90’000 90’000 90’000
davon Fonds und Spezialfinanz. im EK 145’142 77’800 90’000 90’000 90’000 90’000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 120’000 150’000 140’000 140’000 140’000 140’000
davon Fonds und Spezialfinanz. im EK 120’000 150’000 140’000 140’000 140’000 140’000
Wertberichtigungen Darlehen VV - - - - - -
Wertberichtigungen Beteiligungen VV - - - - - -
Einlagen in das Eigenkapital - - - - - -
Aufwertungen VV - - - - - -
Entnahmen aus dem Eigenkapital - - - - - -
Ertragsüberschuss 406’792 126’950 115’750 140’000 140’000 140’000

Investitionsrechnung

Total Ausgaben 428’671 520’000 1'265’000 535’000 535’000 535’000

Total der Einnahmen 11’037 5’000 6’000 5’000 5’000 5’000

Nettoinvestitionen 417’634 515’000 1'259’000 530’000 530’000 530’000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen 417’634 515’000 1'259’000 530’000 530’000 530’000

Selbstfinanzierungsmarge 884’569 353’650 539’450 540’000 540’000 540’000

Finanzierungsüberschuss (+) Finanzie-
rungsfehlbetrag (-) 466’935 -161’350 -719’550 10’000 10’000 10’000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss 406’792 126’950 115’750 140’000 140’000 140’000

Bilanzüberschuss 5'128’502 5'255’452 5'371’202 5'511’202 5'651’202 5'791’202

Bilanzfehlbetrag                 -                 -                 -                 -                 -                 -

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung -466’935 161’350 719’550 -10’000 -10’000 -10’000

Fremdkapital 4'463’550 4'624’900 5'344’450 5'334’450 5'324’450 5'314’450
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Für den laufenden Aufwand wird eine Zunahme von Fr. 10'000.-- pro Jahr prognostiziert. Für 
den laufenden Ertrag wird mit einer jährlichen Zunahme von Fr. 10'000.-- gerechnet. Es be-
stehen keine vertraglich vereinbarten Amortisationen. Mit der erarbeiteten Selbstfinanzie-
rungsmarge können die Neuinvestitionen 2024-26 finanziert werden. Diese gewählte Ausga-
benpolitik lässt es zu ohne Neuverschuldung den finanziellen Verpflichtungen nachzukom-
men.

Nettoverschuldungsquotient (I1)

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestranchen erfor-
derlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettoschulden I -3'805'249.77 -3'643'899.77 -2'924'349.77 -2'934'349.77 -2'944'349.77 -2'954'349.77

40 Fiskalertrag 1'576'956.72 1'448'000.00 1'350’000 1'350’000 1'350’000 1'350’000

-241.30% -251.65% -216.62% -217.36% -218.10% -218.84%

Kennzahlen < 100% gut
100% - 150% genügend
> 150% schlecht

Es wird auch in der Planungszeit nicht zu einer Nettoverschuldung kommen.

Selbstfinanzierungsgrad (I2)

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft 
aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Je kleiner das öffentliche Gemeinwesen ist, desto 
grössere Schwankungen müssen bei dieser Kennzahl hingenommen werden. Mittelfristig 
sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Selbstfinanzierung 884'568.87 353'650 539'450 540’000 540’000 540’000

Nettoinvestitionen 417'633.70 515'000 1'259'000 530'000 530’000 530’000

211.8% 68.67% 42.85% 101.89% 101.89% 101.89%

Kennzahlen > 100 % Hochkonjunktur
80 - 100% Normalfall
50 - 80 % Abschwung

Die Nettoinvestitionen werden so geplant, dass der Selbstfinanzierungsgrad bei 100 % liegt.

Zinsbelastungsanteil (I3)
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand ge-
bunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettozinsaufwand 13'410.85 19’200 22’500 22’500 22’500 22’500

Laufender Ertrag 3'582'854.01 3'169’070 3'358’450 3'367’000 3'377’000 3'387’000

0.37% 0.61% 0.67% 0.67% 0.67% 0.66%

Kennzahlen 0% - 4% gut
4% - 9% genügend
> 9% schlecht

Der Zinsbelastungsanteil wird auch in der Planungsperiode tief sein.
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Bruttoverschuldungsanteil (I4)

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in 
einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bruttoschulden 3'420'266.80 3'581'616.80 4'301'166.80 4'291'166.80 4'281'166.80 4'271'166.80

Laufender Ertrag 3'582'854.01 3'169'070.00 3'358'450.00 3'367'000.00 3'377'000.00 3'387'000.00

95.46% 113.02% 128.07% 127.45% 126.77% 126.10%

Kennzahlen < 50% sehr gut
50% - 100% gut
100% - 150% mittel
150% - 200% schlecht
> 200% kritisch

Der Anteil wird als mittel bewertet.

Investitionsanteil (I5)

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bruttoinvestitionen 428'670.70 520'000 1'265'000 530'000 530’000 530’000

Gesamtausgaben 3'006'955.84 3'185’420 3'944’000 2'020’000 2'020’000 2'020’000

14.26% 16.32% 32.07% 26.24% 26.24% 26.24%

Kennzahlen < 10% schwache Investitionstätigkeit
10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit
20% - 30% starke Investitionstätigkeit
> 30% sehr starke Investitionstätigkeit

Es ist eine starke Investitionstätigkeit vorgesehen, um den Wert der Gemeindeinfrastruktur zu erhalten 
und wo nötig zu erneuern.

Kapitaldienstanteil (I6)

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die 
Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finan-
ziellen Spielraum hin.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitaldienst 466'045.55 318’100 496’200 472’500 472’500 472’500

Laufender Ertrag 3'582'854.01 3'169’070 3'358’450 3'367’000 3'377’000 3'387’000

13.01% 10.04% 14.77% 14.03% 13.99% 13.95%

Kennzahlen < 5% geringe Belastung
5% - 15% tragbare Belastung
> 15% hohe Belastung

Der Kapitaldienstanteil bleibt auch in der Planungsperiode tragbar.
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Für den laufenden Aufwand wird eine Zunahme von Fr. 10'000.-- pro Jahr prognostiziert. Für 
den laufenden Ertrag wird mit einer jährlichen Zunahme von Fr. 10'000.-- gerechnet. Es be-
stehen keine vertraglich vereinbarten Amortisationen. Mit der erarbeiteten Selbstfinanzie-
rungsmarge können die Neuinvestitionen 2024-26 finanziert werden. Diese gewählte Ausga-
benpolitik lässt es zu ohne Neuverschuldung den finanziellen Verpflichtungen nachzukom-
men.

Nettoverschuldungsquotient (I1)

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestranchen erfor-
derlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettoschulden I -3'805'249.77 -3'643'899.77 -2'924'349.77 -2'934'349.77 -2'944'349.77 -2'954'349.77

40 Fiskalertrag 1'576'956.72 1'448'000.00 1'350’000 1'350’000 1'350’000 1'350’000

-241.30% -251.65% -216.62% -217.36% -218.10% -218.84%

Kennzahlen < 100% gut
100% - 150% genügend
> 150% schlecht

Es wird auch in der Planungszeit nicht zu einer Nettoverschuldung kommen.

Selbstfinanzierungsgrad (I2)

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft 
aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Je kleiner das öffentliche Gemeinwesen ist, desto 
grössere Schwankungen müssen bei dieser Kennzahl hingenommen werden. Mittelfristig 
sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Selbstfinanzierung 884'568.87 353'650 539'450 540’000 540’000 540’000

Nettoinvestitionen 417'633.70 515'000 1'259'000 530'000 530’000 530’000

211.8% 68.67% 42.85% 101.89% 101.89% 101.89%

Kennzahlen > 100 % Hochkonjunktur
80 - 100% Normalfall
50 - 80 % Abschwung

Die Nettoinvestitionen werden so geplant, dass der Selbstfinanzierungsgrad bei 100 % liegt.

Zinsbelastungsanteil (I3)
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand ge-
bunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettozinsaufwand 13'410.85 19’200 22’500 22’500 22’500 22’500

Laufender Ertrag 3'582'854.01 3'169’070 3'358’450 3'367’000 3'377’000 3'387’000

0.37% 0.61% 0.67% 0.67% 0.67% 0.66%

Kennzahlen 0% - 4% gut
4% - 9% genügend
> 9% schlecht

Der Zinsbelastungsanteil wird auch in der Planungsperiode tief sein.
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Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettoschulden I -3'805'249.77 -3'643'899.77 -2'924'349.77 -2'934'349.77 -2'944'349.77 -2'954'349.77

Ständige Wohnbevölkerung 682 694 700 700 700 700

-5’580 -5’251 -4’178 -4’192 -4’206 -4’220

Kennzahlen < 0 CHF Nettovermögen
0 – 1'000 CHF geringe Verschuldung
1'001 – 2'500 CHF mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000 CHF hohe Verschuldung
> 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

Die Gemeinde hat auch bis auf weiteres keine Nettoschuld pro Einwohner.

Selbstfinanzierungsanteil (I8)

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finan-
zierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Selbstfinanzierung 884'568.87 353’650 539’450 540’000 540’000 540’000

Laufender Ertrag 3'582'854.01 3'169’070 3'358’450 3'367’000 3'377’000 3'387’000
   

24.69% 11.16% 16.06% 16.04% 15.99% 15.94%

Kennzahlen > 20% gut
10% - 20% mittel
< 10% schlecht

Der Selbstfinanzierungsanteil wird als mittel bewertet.

Schlussbemerkungen

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass auch in den nächsten Jahren der Finanzhaushalt 
der Gemeinde ausgeglichen gestaltet werden kann, auch wenn der finanzielle Spielraum enger 
wird und die Bedürfnisse stetig steigen.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung den Finanzplan 2023-2026 zu beraten und 
zur Kenntnis zu nehmen.
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Budget der Pfarrei Varen

Nummer Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

4003 Gehälter Seelsorge -36’000.00 -31’000.00 -35’116.65

4007 Gehälter Sakristan -4’500.00 -4’000.00 -4’002.00

4010 Gehälter Organist -1’500.00 -1’500.00 -704.60

4012 Gehälter Raumpflege -6’400.00 -6’000.00 -6’350.85

4030 Beteiligung am Seelsorgepool -25’000.00 -34’000.00 -21’717.45

4035 Diverse Personalkosten -500.00 -602.85

400 Total Personalaufwand -73’900.00 -76’500.00 -68’494.40

4050 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge -2’800.00 -2’500.00 -2’747.05

4051 Familienausgleichskasse -1’200.00 -1’200.00 -1’202.40

4052 Kranken- & Unfallversicherung -650.00 -400.00 -629.90

4055 Pensionskasse -4’600.00 -3’100.00 -4’583.15

4060 Reisespesen -2’160.00 -2’160.00 -2’160.00

405 Total Sozialversicherungsbeiträge -11’410.00 -9’360.00 -11’322.50

4300 Unterhalt Kirche -7’000.00 -7’000.00 -1’475.95

4303 Vorprojekt PV-Anlage -20’000.00

430 Total Unterhalt & Reparaturen -27’000.00 -7’000.00 -1’475.95

4500 Versicherung Kultusgebäude -5’250.00 -5’250.00 -5’246.30

450 Total Versicherungsprämien -5’250.00 -5’250.00 -5’246.30

4600 Strom und Heizung -8’000.00 -6’000.00 -7’873.80

460 Total Strom und Heizung -8’000.00 -6’000.00 -7’873.80

4700 Einkauf Verkaufsartikel und Kerzen -1’700.00 -900.00 -1’741.95

4705 Pfarrblatt -5’800.00 -5’800.00 -5’594.20

4710 Büromaterial, Abonnemente -500.00 -400.00 -470.75

4720 Porto, Telefon + Kontospesen -500.00 -300.00 -426.92

4730 Klein + Hilfsmaterial Kultus -900.00 -900.00 -341.50

470 Total Büro- und Verwaltungsaufwand -9’400.00 -8’300.00 -8’575.32

4900 Diverse Unkosten -100.00 -100.00

4905 Pfarreianlässe + Ministranten -1’000.00 -1’000.00 -733.00

4950 Steuern und Gebühren -270.00 -270.00 42.85

4961 Beitrag an Dekanat -110.00 -110.00 -116.00

4962 Beitrag regionale Jugendarbeitsstelle -930.00 -930.00 -987.00

4970 Überw. Opfer an Dritte -2’500.00 -2’500.00 -3’837.50

490 Total Übriger Aufwand -4’910.00 -4’910.00 -5’630.65

6010 Wertschriftenertrag 10.00 80.00 14.32

6030 Opfereinnahmen 3’800.00 4’300.00 3’988.65

6031 Opfer für Dritte 2’500.00 2’500.00 3’837.50

6032 Kerzenopfer 4’200.00 5’700.00 4’219.34

6045 Gaben für die Kirche 300.00 300.00 410.00

6050 Pfarrblatt 4’800.00 5’000.00 4’830.00

6060 Einnahmen Pfarreianlässe 1’500.00

6095 Entnahme Rückstellungen Kirche 20’000.00 5’000.00

600 Total Betriebsertrag 35’610.00 24’380.00 17’299.81

Total Erfolgsrechnung (Defizit) -104’260.00 -92’940.00 -91’319.11

GEMEINDE VAREN Seite 41

11.11.2022

Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettoschulden I -3'805'249.77 -3'643'899.77 -2'924'349.77 -2'934'349.77 -2'944'349.77 -2'954'349.77

Ständige Wohnbevölkerung 682 694 700 700 700 700

-5’580 -5’251 -4’178 -4’192 -4’206 -4’220

Kennzahlen < 0 CHF Nettovermögen
0 – 1'000 CHF geringe Verschuldung
1'001 – 2'500 CHF mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000 CHF hohe Verschuldung
> 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

Die Gemeinde hat auch bis auf weiteres keine Nettoschuld pro Einwohner.

Selbstfinanzierungsanteil (I8)

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finan-
zierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Selbstfinanzierung 884'568.87 353’650 539’450 540’000 540’000 540’000

Laufender Ertrag 3'582'854.01 3'169’070 3'358’450 3'367’000 3'377’000 3'387’000
   

24.69% 11.16% 16.06% 16.04% 15.99% 15.94%

Kennzahlen > 20% gut
10% - 20% mittel
< 10% schlecht

Der Selbstfinanzierungsanteil wird als mittel bewertet.

Schlussbemerkungen

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass auch in den nächsten Jahren der Finanzhaushalt 
der Gemeinde ausgeglichen gestaltet werden kann, auch wenn der finanzielle Spielraum enger 
wird und die Bedürfnisse stetig steigen.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung den Finanzplan 2023-2026 zu beraten und 
zur Kenntnis zu nehmen.
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Die Urversammlung der Gemeinde Varen beschliesst in Beachtung folgender gesetzlicher 
Vorgaben: 
 

• Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991; 
• Gesetz über den Wald und die Naturgefahren (KGWNg) vom 14. September 2011; 
• Verordnung über den Wald und die Naturgefahren (WaV) vom 30. Januar 2013; 
• Verordnung über den Wald vom 30. November 1992; 
• Artikel 75 und 78 der Kantonsverfassung vom 8. März 1907; 
• Artikel 2, 6, 17, 105, 146 und 147 des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004; 
• Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 

1958; 
• Bestimmungen des Ausführungsgesetzes vom 30. September 1987 über die 

Bundesgesetzgebung betreffend den Strassenverkehr; 
• Art. 12 des kantonalen Strassengesetzes vom 3. September 1965; 
• schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007; 
• Gesetz über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege vom 6. 

Oktober 1976; 
• Ordnungsbussengesetz vom 24. Juni 1970; 
• Ordnungsbussenverordnung vom 4. März 1996; 
• Polizeireglement der Gemeinde Varen vom 17. November 1997 

 
 
und auf Antrag des Gemeinderates 
 
 
 

I.   Kapitel:  Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Geltungsbereich 

Für die Forststrassen auf dem Gebiet der Gemeinde Varen gilt grundsätzlich ein Fahrverbot 
für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder. 

Das Fahrverbot ist entsprechend signalisiert und gilt für folgende Forststrassen (Situationsplan 
Anhang 1, integrierender Bestandteil des Reglements): 

1. Forststrasse Varner Leitern 
2. Forst- / Alpstrasse Varneralp 

3. Forststrasse Gulantschi 
4. Maschinenwege Varnerwald 

 

Art. 2 Signalisation 

Das Signal „Fahrverbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder“ wird mit 
folgendem Zusatz versehen: „Mit Sonderbewilligung der Gemeinde gestattet“. 
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Art. 3 Ausnahmen  

Keiner Bewilligung bedürfen Fahrten im Wald für folgende Zwecke (Art. 13 Abs. 1 WaV): 

o forstliche Tätigkeiten 
o Rettungs- und Bergungszwecke 
o Polizeikontrollen 
o militärische Übungen 
o Durchführung von Massnahmen zum Schutz vor Naturereignissen 
o Unterhalt von Leitungsnetzen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten 
o Behördenmitglieder und Angestellte in Verrichtung ihrer amtlichen Tätigkeit 
o Dienstfahrten von Ärzten, Tierärzten und Pflegepersonal zur ärztlichen Versorgung. 

 
 
 

II.   Kapitel:  Sonderbewilligungen 

Art. 4 Generelle Vorbemerkungen 

Bei der Erteilung von Sonderbewilligungen darf die forstliche Benutzung der Forststrasse 
weder behindert noch eingeschränkt werden. Die Fahrzeugbenützer haben den Weisungen 
des Forstpersonals Rechnung zu tragen.  

Während der Dauer von Forstarbeiten kann die Strasse durch die zuständige Behörde gesperrt 
werden. Spezielle Anordnungen aufgrund der eidgenössischen und kantonalen Forstgesetz-
gebung bleiben vorbehalten. Falls es zu Sperrungen der Forst-/Alpstrassen kommt, ist dies den 
Gemeinden rechtzeitig anzuzeigen. 

Die Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft DWNL kann die Erteilung von Bewilligungen 
beschränken, wenn die forstliche Nutzung oder die Walderhaltung nicht mehr gewährleistet 
sind. 

 

Art. 5  Sonderbewilligungen durch die Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft (DWNL) 

Die DWNL kann in folgenden Fällen eine Bewilligung erteilen (Art. 25 Abs. 2 kGWNg): 

o Land- und alpwirtschaftliche Zwecke; 
o Hege, Jagd und Fischerei. 

Für die Erteilung einer Bewilligung ist ein begründetes schriftliches Gesuch an die DWNL zu 
richten.  

 

Art. 6 Sonderbewilligungen durch die Gemeinde für Fahrzeuge unter 3,5t Gesamtgewicht 

Eine Sonderbewilligung kann durch die Gemeinde ausgestellt werden: 

a) für die Zufahrt von Eigentümern/Mietern/Pächtern/Besuchern zu den Liegenschaften; 
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b) grössere Anlässe /Alp Feste (Pauschale pro Veranstaltung); 
c) Neubauten und Unterhaltsarbeiten (Pauschale pro Baustelle) 
d) für den Unterhalt und die Kontrolle von Wasserversorgungsanlagen, 

Wasserkraftwerken; 

Sonderbewilligungen für private Zwecke gelten grundsätzlich nur für Personenwagen.  

Dem Berechtigten wird ein Bewilligungsausweis ausgehändigt. Diese ist im Fahrzeug 
mitzuführen und muss gut sichtbar angebracht sein. Bei digitalen Parkscheinen gilt das 
Nummernschild des erfassten Fahrzeugs. 

 

Art. 7 Sonderbewilligungen durch die Gemeinde für Fahrzeuge über 3,5t Gesamtgewicht 

Eine Sonderbewilligung kann durch die Gemeinde ausgestellt werden: 

a) bei ausserordentlichen Verhältnissen, wenn die Einhaltung des Reglements zu einer 
offensichtlich unzweckmässigen Lösung führen und eine unzumutbare Härte bedeuten 
würde; 

b) für Transporte von öffentlichem Interesse; 
c) für den Abbau/Betrieb von bewilligten Kiesabbau mittels jährlicher Bewilligung. Der 

Unterhalt und die Instandstellung der genutzten Strassenabschnitte sind 
vollumfänglich durch die Betreiber der Kiesgruben zu übernehmen.  

Der Gesuchsteller hat ein schriftliches, begründetes Gesuch bei der Gemeinde einzureichen. 
Der Bewilligungsausweis muss im Fahrzeug gut sichtbar angebracht sein. 

 

Art. 8 Bewilligungsarten 

Eine Sonderbewilligung wird je nach Bedürfnis erteilt als: 

a) Saisonbewilligung 
b) Monatsbewilligung 
c) Tagesbewilligung 
d) Pauschalbewilligung für Besucher von einzelnen Veranstaltungen oder für einzelne 

Baustellen 

Tagesbewilligungen können für sämtliche Strassen gelöst werden, welche in der 
interkommunalen Vereinbarung aufgelistet sind. Die Tagesbewilligung berechtigt zur Nutzung 
all dieser Strassen. 

Die Saison- und Monatsbewilligung beschränkt sich auf die jeweilige berechtigte Forst-/ 
Alpstrasse gemäss Angabe auf dem Bewilligungsausweis. 

 

Art. 9  Bezugsort der Bewilligungen 

Die Bezugsorte der Saison-/ Monats-/ Tagesbewilligungen, sowie temporären 
Fahrbewilligungen sind in der interkommunalen Vereinbarung geregelt. 
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III.   Kapitel:  GEBÜHREN 

Art. 10 Unentgeltliche Bewilligungserteilung 

Die durch die Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft DWNL erteilten 
Sonderbewilligungen nach Art. 5 sind unentgeltlich. 

 

Art. 11 Höhe und Verwendung der Gebühren und Bussen 

Die Höhe der verschiedenen Gebühren und Bussen richtet sich nach der Gebühren-und 
Bussenordnung im Anhang 2 dieses Reglements. 

Sämtliche Gebühren werden für den Unterhalt der Forststrassen verwendet.  

Die Verwaltung der Gebühren- und Busseneinnahmen erfolgt gemäss interkommunaler 
Vereinbarung über die Forst- und Alpstrassenreglemente. 

 

Art. 12 Gebühren- und Bussenanpassung 

Die Anpassung erfolgt gemäss interkommunaler Vereinbarung vom 01.01.2023. 

 

IV.   Kapitel:  BESONDERES 

Art. 13 Unterhaltsarbeiten 

Die Gemeinde ist für den Unterhalt der Forststrassen mit Drittnutzung verantwortlich.  

Die Unterhaltsarbeiten für diese Forststrassen und die damit verbundenen Arbeitsvergaben 
sind Aufgabe der Gemeinde. Alternative Regelungen sind zulässig, solange der 
Strassenunterhalt gewährleistet ist. 

Die Strassen werden während der jährlichen Unterhaltsarbeiten oder für periodische 
Instandstellungen für jeglichen Verkehr geschlossen. 

 

Art. 14 Öffnung und Schliessung 

Die Strassen bleiben grundsätzlich vom 1. November bis 30. April (Wintersperre) geschlossen. 
Je nach Witterung kann der Gemeinderat die Wintersperre verkürzen oder verlängern. 

Während der Schliessung sind auch die Sonderbewilligungen nicht gültig. 
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Art. 15 Vorbehalt während der Jagd 

Die Benutzung der Forststrassen ist gestützt auf das kantonale Jagdgesetz im vom Staatsrat 
erlassenen Beschluss über die Ausübung der Jagd im Wallis geregelt.  

 

Art. 16 Haftung 

Wer im Besitze einer Bewilligung ist, fährt grundsätzlich auf eigenes Risiko. 

Bei Schäden und Unfällen haftet der Strassenunterhaltspflichtigen nur im Rahmen der 
Werkeigentümerhaftung (Art. 58 OR). 

 

Art. 17 Ausserordentliche Strassenschäden 

Bei ausserordentlicher Beschädigung des Strassenraumes durch einen Benutzer kann der 
Gemeinderat den Verantwortlichen verpflichten, die Kosten für die Wiederinstandstellung der 
Strasse zu tragen. 

 

 

Art. 18 Ausnahmesituationen 

In besonderen Fällen, die im vorliegenden Reglement nicht direkt geregelt sind, steht es im 
Ermessen des Gemeinderates, im Sinne und Zweck des Reglements eine Entscheidung und 
Lösung zu finden. Es wird allenfalls Rücksprache mit der Dienststelle DWNL genommen. 

 

 

V.   Kapitel:  SCHLUSS- UND STRAFBESTIMMUNGEN 

Art. 19 Strafbestimmungen 

Verkehrsverletzungen werden gestützt auf das schweizerische Strassenverkehrsgesetz und 
die einschlägigen Verordnungen durch die zuständige Behörde geahndet.  

Die Höhe der verschiedenen Bussen richtet sich nach der Bussenordnung im Anhang 2 dieses 
Reglements. 

Bei schweren oder bei mehrmaligen Verletzungen durch einen Bewilligungsinhaber und/oder 
dessen Hilfspersonal kann der Gemeinderat die erteilte Bewilligung suspendieren oder 
gänzlich zurückziehen.  
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Art. 20 Rechtsmittelverfahren 

Strafbescheide, welcher der Gemeinderat in Anwendung dieses Reglements erlässt, können 
innert 30 Tagen mittels Einsprache beim Gemeinderat angefochten werden.  

Gegen den Einspracheentscheid des Gemeinderates kann beim Kantonsgericht Wallis in Sitten 
innert 30 Tagen Berufung erhoben werden.  

 

Art. 21 Aufsicht und Kontrolle 

Die Regionalpolizei, die Kantonspolizei, der Revierförster und vereidigtes Gemeindepersonal 
sind mit der Aufsicht und Kontrolle der Vorschriften dieses Reglements betraut. 

 

Art. 22 Inkrafttreten 

Vorliegendes Reglement tritt nach Annahme durch die Urversammlung und nach 
Genehmigung durch den Staatsrat des Kantons Wallis in Kraft. 

 

 

 

 

So beschlossen durch den Gemeinderat am 15. November 2022 

 

Genehmigt durch die Urversammlung am ?? 

 

Homologiert vom Staatsrat des Kantons Wallis am ?? 

 

 

 

Gemeinde Varen  
 
 
 
Manfred Bayard   Julia Bayard 
Gemeindepräsident   Gemeindeschreiberin 
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Anhang 2  Gebühren und Bussenordnung 
 

A. Gebühren 
 

1. Sonderbewilligung unter 3.5 t 
 

Saisonbewilligung 

Anzahl Fahrzeuge Eigentümer / Mieter / Pächter / Besucher 
von Liegenschaften 

1 CHF 50.- 
2 CHF 70.- 
3 CHF 90.- 
4 CHF 110.- 
5 CHF 130.- 

 

Monatsbewilligung 
 CHF 30.- 

 

Tagesbewilligung 
 CHF 5.- 

 

Temporäre Fahrbewilligung –  
Pauschalbetrag pro Veranstaltung oder Baustelle 

 CHF 250.- 
 

 

2. Sonderbewilligung für Transporte über 3.5 t 
 

Tagesbewilligung für Fahrzeuge  
(gemäss Fahrzeugausweis) 

unter 7.5 t CHF 50.- 
unter 18 t CHF 100.- 
unter 32 t CHF 150.- 

 

3. Bezugsort der Bewilligungen  

Saison- und Monatsbewilligungen können während den Öffnungszeiten auf der Gemeinde-
kanzlei bezogen werden.  
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Tagesbewilligungen können an den von der Gemeinde bezeichneten Standorten jederzeit 
gelöst werden. Tagesbewilligungen können auch mittels digitalen Zahlmethoden bezahlt 
werden. 

 

B. Bussenordnung 
 

Busse bei fehlender Tagesbewilligung 
 CHF 200.- 

 
Busse bei fehlenden temporären Fahrbewilligungen 

(Veranstaltungen / Baustellen) 
 CHF 1’000.- 

 
Busse bei fehlenden Tagesbewilligungen für Fahrzeuge 

(gemäss Fahrzeugausweis) 
unter 7.5t CHF 500.00 
unter 18t CHF 800.00 
unter 32t CHF 1’000.00 
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1. Name und Sitz 
Unter dem Namen «Verein Energieregion Leuk» besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in Leuk. 

 

2. Zweck, Ziel 
Zweck des Vereins ist die Förderung von regionaler nachhaltiger Energie sowie die Steigerung der 
Energieeffizienz durch eine verstärkte regionale Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, 
Energieversorgern und Fachspezialisten.  

Der Verein setzt sich folgende Aufgaben und Ziele:  

▪ Definition von energetischen Zielsetzungen für die der Energieregion angehörenden Gebiete  
▪ Festlegen der Umsetzung zur Erreichung der gesteckten Ziele  
▪ Überprüfen der Zielerreichung 

Zur Unterstützung und Verfolgung seines Zwecks kann er ein nach kaufmännischer Art geführtes 
Gewerbe betreiben. 
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3. Mittel 
Die Kosten des Vereins Energieregion Leuk und seiner Geschäftsstelle werden, soweit sie nicht durch 
Einnahmen und Beiträge Dritter gedeckt sind, durch Beiträge der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis 
ihrer Einwohnerzahl finanziert. Die Mitgliederbeiträge der Mitgliedsgemeinden werden auf maximal CHF 
5.00 pro Einwohner*in1 festgelegt. 

Die Mittel des Vereins zur Verfolgung des Vereinszwecks bestehen aus: 

▪ Den Mitgliederbeiträgen, welche von der Vereinsversammlung auf Antrag des Vorstandes 
festgesetzt werden 

▪ Förderbeiträgen  
▪ Erträgen aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen 
▪ Freiwillige Zuwendungen (Sponsorengelder, Schenkungen, Vermächtnisse etc.) 

Projekte werden über eigene Projektbudgets finanziert. Es können dafür andere Finanzierungsschlüssel 
zur Anwendung kommen. 

 

4. Mitgliedschaft 
Dem Verein gehören die Gemeinden Agarn, Ergisch, Gampel-Bratsch, Guttet-Feschel, Inden, Leuk, 
Leukerbad, Oberems, Turtmann-Unterems und Varen an.  

Die Anmeldung zur Mitgliedschaft hat schriftlich zu erfolgen. Die Aufnahme erfolgt auf Antrag des 
Vorstands durch die Vereinsversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheit fällt der/die Präsidenten/in den Stichentscheid. Die Vereinsversammlung 
entscheidet endgültig.  

Für die Gemeinden erfolgt die Aufnahme durch Unterzeichnung der Statuten. Der Beitritt von weiteren 
Gemeinden erfolgt über eine Statutenrevision. 

 

5. Austritt und Ausschluss 
Der Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist 
auf Ende des Geschäftsjahres mitzuteilen.  

Mitglieder, die ihren Verpflichtungen gemäss Statuten nicht nachkommen oder den Interessen des 
Vereins zuwiderhandeln, können auf Antrag des Vorstands von der Vereinsversammlung mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder ausgeschlossen werden. Bei Stimmengleichheit fällt 
der/die Präsidenten/in den Stichentscheid. Die Vereinsversammlung entscheidet endgültig. 

Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen 
oder auf Rückerstattung bezahlter Beiträge oder anderer Leistungen.   

 

6. Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind:  

a. die Vereinsversammlung  
b. der Vorstand  
c. die Geschäftsstelle 
d. die Rechnungsrevisoren  

 

1 Massgebend ist die durch das kantonale statistische Amt ermittelte Einwohnerzahl per Ende des 
Vorjahres 
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7. Die Vereinsversammlung 
Die Vereinsversammlung ist das oberste Organ des Vereins. In ihre Kompetenz fallen insbesondere:  

▪ Beschlussfassung über das Protokoll der vorangehenden Vereinsversammlung 
▪ Abnahme des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung sowie Kenntnisnahme des 

Revisorenberichts 
▪ Entlastung des Vorstands 
▪ Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
▪ Genehmigung des Jahresbudgets 
▪ Genehmigung der mittel- und langfristigen Planung 
▪ Behandlung von Anträgen des Vorstands und Mitgliedern 
▪ Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder 
▪ Wahl und Abberufung der Rechnungsrevisoren 
▪ Wahl der Geschäftsstelle 
▪ Beschlüsse über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern 
▪ Beschlüsse über die Änderung der Statuten 
▪ Beschlüsse über die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Vereinsvermögens 

 

8. Einberufung der Vereinsversammlung 
Die Vereinsversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes einberufen. Ausserordentliche 
Vereinsversammlungen können nach Bedarf durch den Vorstand oder auf Grund eines schriftlichen 
Begehrens von wenigstens einem Fünftel der Mitglieder einberufen werden. Der Antrag ist dem 
Vorstand schriftlich und begründet einzureichen. Die ausserordentliche Vereinsversammlung hat nach 
dem Antrag innerhalb von drei Monaten stattzufinden.  

Die ordentliche Vereinsversammlung findet jährlich einmal statt, und zwar spätestens sechs Monate 
nach Schluss des Vereinsjahres. Die Einladung erfolgt bei ordentlichen Vereinsversammlungen 
wenigstens 20 Tage, bei ausserordentlichen wenigstens 10 Tage vor der Vereinsversammlung unter 
Bekanntgabe der Traktanden. Über Gegenstände, die nicht bei der Einberufung angekündigt wurden, 
können keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über die Einberufung einer weiteren 
Vereinsversammlung.  

 

9. Stimmrecht und Beschlussfassung 
An der Vereinsversammlung besitzt jedes Mitglied eine Stimme. Es wird durch eine Delegierte oder 
einen Delegierten vertreten. Die Delegierte oder der Delegierte werden von der Exekutive des 
Vereinsmitglieds bestimmt und dem Vorstand mitgeteilt. 

Die Vereinsversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht die Wahlen mit der Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder. 

 

10. Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Er wird auf 4 Jahre gewählt und konstituiert sich 
selbst, die Wiederwahl ist möglich. Als Vorstandsmitglied wird zugelassen, wer ein aktives 
Gemeinderatsamt einer im Verein als Mitglied partizipierenden Gemeinde innehat. In die Kompetenz 
des Vorstandes fallen insbesondere:  

a. Vorbereitung der Vereinsversammlung;  
b. Vollzug der Beschlüsse der Vereinsversammlung;  
c. Anträge zu Händen der Vereinsversammlung über die Aufnahme und den allfälligen Ausschluss 

von Vereinsmitgliedern;  
d. Behandlung von Anregungen, Anträgen und Beschwerden der Vereinsmitglieder;  
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e. Aufstellung von Budget und Jahresrechnung;  
f. Verwaltung des Vereinsvermögens;  
g. Tätigkeit in Bezug auf die Erfüllung des Vereinszweckes. Im Übrigen stehen ihm alle weiteren 

Befugnisse zu, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten einem anderen 
Vereinsorgan vorbehalten sind. 

 

11. Vertretung und Zeichnungsberechtigung 
Nach aussen wird der Verein durch den Vorstand vertreten. Der Vorstand bestimmt, wer 
zeichnungsberechtigt ist und wie die Art der Zeichnung zu erfolgen hat.  

 

12. Kommissionen 
Der Verein kann Kommissionen zur Bearbeitung von Themengebieten bilden. Die Organisation und 
Kompetenzen der Kommissionen werden im Organisationsreglement festgehalten. 

 

13. Die Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle besorgt die laufenden Geschäfte und ist von der Vereinsversammlung zu wählen. 

Die Kompetenzen der Geschäftsleitung werden im Rahmen eines Organisationsreglements und in 
Pflichtenheften, welche der Vorstand erlässt, festgelegt. 

 

14. Die Rechnungsrevisoren 
Die Vereinsversammlung wählt jeweils auf die Dauer eines Jahres eine oder zwei natürliche Personen 
als Rechnungsrevisoren. Die Revision kann auch einer juristischen Person allein übertragen werden 
(z.B. Treuhandgesellschaft usw.). Die Rechnung des Vereins ist jährlich abzuschliessen. Die Revisoren 
sind verpflichtet, die Jahresrechnung des Vereins zu prüfen und der ordentlichen Vereinsversammlung 
über das Ergebnis ihrer Prüfung Bericht zu erstatten.  

 

15. Haftung 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung seiner 
Mitglieder ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

16. Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 

17. Auflösung und Liquidation 
Zur Auflösung des Vereins bedarf es der Zustimmung von der Mehrheit der an der Vereinsversammlung 
anwesenden Vereinsmitglieder. Wird die Auflösung beschlossen, so ist die Liquidation vom Vorstand 
durchzuführen, wenn die Vereinsversammlung nicht besondere Liquidatoren ernennt. 

Das nach Bezahlung aller Schulden und sonstiger Abgaben und nach Begleichung anderweitiger 
Verpflichtungen verbleibende Reinvermögen ist einer dem Vereinszweck entsprechender Bestimmung 
durch Beschluss der Vereinsversammlung zuzuführen.  
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18. Inkrafttreten 
Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 07.09.2022 angenommen worden und treten, 
unter Vorbehalt der Zustimmung zur Vereinsgründung durch die Urversammlung der jeweiligen 
Gründungsgemeinde, ab dem 01.01.2023 in Kraft. 
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REGLEMENT 
Gebühren für das Bauwesen 
 
Art. 1 Grundlagen 

Der Gemeinderat erlässt für die Behandlung von Baugesuchen, gestützt 
auf Artikel 64 bis 66 des kantonalen Baugesetzes vom 15.12.2016 
(BauG) sowie auf das Gesetz über das Verwaltungsverfahren und die 
Verwaltungsrechtspflege vom 06.10.1976 (VVRG), folgende 
Gebührenordnung. 

 
 
Art. 2 Grundsatz 

Der Gemeinderat erhebt Gebühren für die im Rahmen der 
Durchführung eines Baubewilligungsverfahrens sowie für die bei der 
Wahrnehmung ihrer baupolizeilichen Aufgaben wie Baukontrollen, 
Bauabnahmen, Wiederherstellungsverfahren entstehenden 
Aufwendungen.  
 
Gebührenpflichtig ist, wer 
- ein Baubewilligungsverfahren einleitet; 
- ein Gesuch um Vorentscheid stellt;  
- baupolizeiliche Massnahmen auslöst; 
- wer als Eigentümer eines Grundstückes oder Bauwerkes einen 

Zustand duldet oder schafft, der ein baupolizeiliches Eingreifen 
erfordert.  

 
Die Gebühr ist unabhängig vom Ausgang, der die Gebührenpflicht 
auslösenden Massnahmen geschuldet. Insbesondere ist sie auch dann 
geschuldet, wenn das Verfahren ohne oder wegen Verletzung der 
Baurechtsbestimmungen mit einer abschlägigen Verfügung 
abgeschlossen wird.  
 
Die Gemeinde erhebt die in der vorliegenden Ordnung festgelegten 
Grundgebühren (Art. 3) und Spesen / Auslagen (Art. 5).  
 
 

Art. 3 Grundgebühren 
Die Grundgebühren werden zusammen mit dem Bauentscheid in 
Rechnung gestellt. Sie decken folgende Leistungen der Gemeinde: 
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Formelle und materielle Prüfung: 
- Entgegennahme und Erfassung des Baugesuches 
- Vollständigkeitsprüfung (formelle Prüfung) 
- Grobprüfung bzw. Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen 

Bestimmungen 
- Einverlangen von Ergänzungen und Korrekturen zwecks Behebung 

mangelhaft eingereichter Baugesuche  
- Prüfung durch die ik Fachstelle Bau & Planung DalaKoop 
 
Einsprachen, Bauentscheid: 
- Einsprachebehandlung und allfällige Einigungsverhandlung 
- Bauentscheid durch den Gemeinderat 
- Eröffnung des Bauentscheides 

 
Kontrollen: 
- Abnahme des Schnurgerüstes und Kontrolle Höhenfixpunkt > 

Leistungen des Geometers (siehe Art. 6) 
- Kontrolle der Gebäudehöhe vor Aufrichten des Dachstuhles 
- Kontrolle Anschlüsse an die Trinkwasser- und Abwasseranlagen 

durch die zuständigen Organe 
- Schlusskontrolle (Bauabnahme)  

 
Darüberhinausgehende Aufwände, verursacht durch unvollständige 
und sachlich ungenügende Gesuchdossiers, werden zusätzlich in 
Rechnung gestellt, und zwar gemäss den Ansätzen, welche unter 
Spesen / Auslagen (Art. 5) festgesetzt sind.  

 
 
Art. 4 Grundgebührenansatz 

Für Baugesuche sowie Gesuche um Vorentscheid werden auf 
Grundlage der Bausumme folgende Gebühren in Rechnung gestellt: 
- bis zu einer Million Franken 1.5 ‰, minimum Fr. 300 
- mehr als eine Million Franken Fr. 2'000.00 bis Fr. 4'000.00 

 
Falls offensichtliche Fehler im Kostenvoranschlag festgestellt werden, 
kann die Gemeinde die Gebühren gemäss SIA-Kubikinhalt (nach 
Weisungen der KKKS) und dem Kubikmeterpreis des Tages berechnen.  
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Art. 5 Spesen / Auslagen 
Spesen sowie zusätzliche Auslagen für die Behandlung des 
Baugesuches werden bei der Bauentscheidseröffnung vollumfänglich in 
Rechnung gestellt. Sie decken folgende Kosten ab: 
a) Kosten für Publikation sowie Porti 
b) Die Kosten von Dritten, welche für das betreffende Baugesuch 

Leistungen erbringen, wie 
- Expertenkosten (Ortsplaner, Ingenieur, Geometer, 

Brandschutzfachmann, Energieberatungsdienst) 
- Vormeinungen kantonales Bausekretariat oder andere kantonale 

Dienststellen 
 
 
Art. 6 Auslagen nach Bauentscheid 

Auslagen nach der Eröffnung des Bauentscheides sind nicht übliche 
Leistungen der ik Fachstelle Bau & Planung DalaKoop oder der 
Baupolizei. Insbesondere bei Nichteinhaltung der Baubewilligung oder 
Zuwiderhandlungen werden: 
- Baupolizeiliche Massnahmen wie Baueinstellungsverfügungen und 

Wiederherstellungsverfahren nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
Der Minimalbetrag beträgt Fr. 300.00.  

- Die Kosten für die Durchführung von Ersatzvornahmen werden 
vollständig in Rechnung gestellt.  

- Die Kosten für die Erteilung der Wohn- und Betriebsbewilligung in 
der Höhe von 10% der Baubewilligungsgebühr, Mindestbetrag Fr. 
100.00 

 
Die der Gemeinde in Rechnung gestellten Aufwände des Geometers für 
die Kontrolle des Schnurgerüstes sowie für die Nachführung von An- & 
Neubauten in den Grundbuchplänen ist nicht Gegenstand der 
Grundgebühren und werden dem Baugesuchsteller getrennt in 
Rechnung gestellt (siehe Art. 12).  
 
 

Art. 7 Gesuch um Auskunft 
Bei Gesuchen um Auskunft im Sinne von Art. 37 des kantonalen 
Baugesetzes 15.12.2016 (BauG) wird der anfallende Aufwand in 
Rechnung gestellt.  
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Art. 8 Verlängerung Baubewilligung  
Eine Verlängerung der Baubewilligung um höchstens 3 Jahre ist möglich, 
sofern sich die massgebenden rechtlichen oder tatsächlichen 
Veränderungen seit dem Bauentscheid nicht verändert haben (Art. 51, 
Abs. 4 BauG).  
Für die Verlängerung einer Baubewilligung werden 20% der 
Baubewilligungsgebühr in Rechnung gestellt. Der Minimalbetrag 
beträgt Fr. 100.00. 
 
 

Art. 9 Abänderungsgesuch  
Bei einem Abänderungsgesuch wird der effektive Aufwand in Rechnung 
gestellt, jedoch mindestens Fr. 200.00  
 
 

Art. 10 Rückzug Baugesuch 
Wird ein Baugesuch zurückgezogen, werden die anfallenden effektiven 
Kosten in Rechnung gestellt.  
 
 

Art. 11 Baubussen 
Baubussen werden gemäss Art. 61 des kantonalen Baugesetzes vom 
15.12.2016 (BauG) erhoben. Diesbezüglich wird auf den Anhang 1 
dieses Reglements verwiesen. 

 
 
Art. 12 Rechnungsstellung 

Die Grundgebühr und Spesen / Auslagen für die Behandlung von 
Baugesuchen werden zusammen mit der Baubewilligungsverfügung in 
Rechnung gestellt.  
 
Auslagen nach dem Bauentscheid, wie die Aufwände im Rahmen von 
baupolizeilichen Massnahmen wie Baueinstellungsverfügungen, 
Wiederherstellungsverfahren und Ersatzvornahmen werden nach 
Abschluss des jeweiligen Verfahrens zugestellt.  
 
Die Rechnung des Geometers für die Schnurgerüstabnahme sowie für 
die Nachführung der Grundbuchpläne erfolgt nach Vorliegen der 
Abrechnung des Geometers. Üblicherweise im Frühling des 
darauffolgenden Kalenderjahres.  
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Die Gebühren- und Spesenbeträge sind vom Gesuchsteller resp. von 
der Bauherrschaft geschuldet. Es gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen.  
 
 

Art. 13 Inkrafttreten 
Die vorliegende Gebührenordnung tritt am 01.01.2023 mit 
Genehmigung des Staatsrates in Kraft.  
 
Beschlossen an der Sitzung des Gemeinderates am 06.09.2022 
Angenommen an der Urversammlung vom 12.12.2022 
Genehmigt durch den Staatsrat am _________ 

 
 
 

GEMEINDE VAREN 

 
 
Manfred Bayard Julia Bayard 
 
 
Der Gemeindepräsident Die Gemeindeschreiberin 
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Anhang 1 
 

Baubussen  
 

Die Minimalbusse von Fr. 1'000.00 gemäss kantonalem Baugesetz (BauG) wird für 
sämtliche Arbeiten und Installationen angewendet, welche eine Verbesserung der 
Räumlichkeiten zur Folge haben. (z.B. Einbau Fenster, Volumenänderungen, etc.) 
In leichten Fällen, namentlich bei Bagatellen wie z.B. Reklameschildern, 
Parabolantennen etc., kann die Busse reduziert werden. Unter Berücksichtigung des 
konkreten Einzelfalles beträgt die reduzierte Busse in der Regel Fr. 350.00.  
 
Bussen bei Schaffung von Mehr-Volumen 
 
Zusätzlich zu der Busse von Fr. 1'000.00 wird für das geschaffene Mehr-Volumen 
folgende Busse verlangt:  
 
Für Übertretungen, welche ein Mehr-Volumen an Wohnraum schaffen 
 1.00m3 bis 20.00m3 = bis zu Fr. 1'000.00 
 21.00m3 bis 50.00m3 = bis zu Fr. 3'500.00 
 51.00m3 bis 100.00m3 = bis zu Fr. 5'000.00 
 100.00m3 bis  = bis zu Fr. 6'500.00  bis  100'000.00 
Beispiel: Wintergarten, vergrössern Wohnung durch Anbau etc.  
 
Für Übertretungen welche ein Mehr-Volumen ohne Wohnraum schaffen 
 1.00m3 bis 20.00m3 = bis zu Fr. 500.00 
 21.00m3 bis 50.00m3 = bis zu Fr. 1'500.00 
 51.00m3 bis 100.00m3 = bis zu Fr. 2'000.00 
 100.00m3 bis  = bis zu Fr. 2'500.00  bis 100'000.00 
 
Die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Willkür dürfen nicht verletzt werden, 
deshalb müssen die Bussen von Fall zu Fall definiert werden.  
 
Bussen bei Verletzung der Meldepflicht 
 
- Baubeginn Fr. 1'000.00 
- Schnurgerüstabnahme / Absteckungsprotokoll Fr. 1'000.00 
- Bauende Fr. 1'000.00 
- Grabarbeiten in öffentlichem Grund Fr. 1'000.00 
- Anschluss an Trinkwasserversorgung Fr. 1'000.00 
- Anschluss an Abwasserkanalisation Fr. 1'000.00 
- Einzug vor Bauabnahme Fr. 5'000.00 
- Einzug vor Wohnbewilligung Fr. 5'000.00 
- Inbetriebnahme vor Betriebsbewilligung Fr. 5'000.00 
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Anhang 2 
 

Kostenansätze  
 
Für Leistungen welche gemäss vorliegendem Reglement nach Aufwand in Rechnung 
gestellt werden gilt ein Kostenansatz von Fr. 110.00 pro Stunde.  
Für Ortschauen werden die Fahrzeugspesen mit Fr. 0.80 / km in Rechnung gestellt.  
Die Anfahrtspauschale beträgt Fr. 30.00 bis Fr. 50.00.  
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